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„ Uebersetzung derjenigen Artikel des zwischen Frankreich und der Eid¬
genossenschaft am 27. September 1803 abgeschlossenen Allianztraktats,
welche, zufolge einem unterm 16. Oktober 1820 'von Sr . Exz. dem
Bevollmächtigten Minister der Krone Frankreich in der Schweiz,
gemachten Antrag, und der unterm3. Merz 1821 von dem Eidge¬
nössischen Vorort hierauf ausgestellten Erklärung, unerachtet der Er-
löschung des obgedachten Traktats, provisorisch und bis auf den
Zeitpunkt einer neuen Uebereinkunft zwischen den beiden Staaten,
gehandhabt werden sollen. 67.
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I . Offizielle Sammlung der Eidgenössischen Beschlüsse,
Verordnungen und Konkordate.

H,. Anerkennung der Offiziellen Sammlung.
Beschluß vom 21. Zuly 1820.

Die Eidgenössische Tagsatzung erklärt die Ausführung der gedruckten : „ Offiziel¬
len Sammlung der das Schweizerische Staatsrecht betreffenden
„Aktenstücke , der in Kraft bestehenden Eidgenössischen Beschlüsse,
„Verordnungen und Konkordate , und der zwischen der Eidgenossen¬
schaft und den benachbarten Staaten abgeschlossenen besondern
„Verträge . Zürich »ivcccxx . Auf XII und 429 Quartseiten " —,
als befriedigend und dem Bedürfniß entsprechend . Dabey bleibt jedoch der Grundsatz
unter allen Löbl. Ständen einverstanden , daß diese Sammlung , obschon als offiziell
anerkannt , gleichwohl in Fällen , wo einige Zweifel entstehen würden , nicht zum
Grunde gelegt werden , sondern fortdauernd das Tagsahungsprotvkoll als entscheiden¬
des Authentikum angenommen bleiben soll.

Note:  Bey Gelegenheit der zu veranstaltenden französischen Ausgabe der offiziellen Samm¬
lung hat hinwieder die Tagsatzung unterm 3. July 1821 die bestimmte Ansicht ausgesprochen:
»daß in Fällen , wo irgend ein Zweifel über den Sinn der in französischer Sprache zu publizieren-
„ben Uebersetzung obwalten sollte , die entscheidende Auslegung forthin bey dem deutschen Text zu
„suchen sey.»

Fortsetzung der Offiziellen Sammlung.
Beschluß vom 3. -Zuly 1821.

Die periodische Fortsetzung der im Zahr 1820 erschienenen offiziellen Sammlung
der Eidgenössischen Beschlüsse und Konkordate , soll je zu zwey Zähren um , nämlich
von jedem Vorort vor Ende des zweyten Jahres seiner Amtsführung , veranstaltet
werden.

11. 1
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U . Wahlen der Tagsatzung.
' Reglement über das Verfahren bey denselben.

Vom 26. Iuly 1821.
1) Die der Eidgenössischen Tagsatzung zustehenden Wahlen werden durch geheimes

Stimmenmehr vorgenommen . Für Ernennungen in den Eidgenössischen Generalstab
hat (dem §. 12 des allgemeinen Militärreglements zufolge), die Militäraufsichts¬
behörde der versammelten Tagsatzung einen Vorschlag einzugeben , welcher durch die
Standesgesandschaften vermehrt werden kann.

2) Zu einer gültigen Wahl ist die absolute Mehrheit aller  Stimmen erforder¬
lich; den einzigen Fall ausgenommen , wo die Stimmen , zwischen zwey Wählbaren
gleich getheilt , beharrlich gegen einander stehen, und wo dann das Loos entscheiden soll.
' 3) Wenn das erste Skrutinium die Wahl nicht entschieden hat , fällt in jedem
folgenden , derjenige Kandidat aus der Wahl weg , der die wenigsten Stimmen
erhalten hat.

4) Wenn sich aber die Stimmen auf eine solche Weise zertheilen sollten , daß
dabey weder ein absolutes Mehr , noch die Beschränkung des Wahlvorschlags auf
zwey Personen erzielt werden kann , so wird allervorderst zu Beseitigung des An-
standes , das Mehr durch ein nochmaliges geheimes Skrutinium gesucht; wenn aber
auch dieses die Schwierigkeit nicht hebt , durch das Loos bestimmt , wer von den-

'jenigen Kandidaten , unter welchen sich die niedrigste Stimmenzahl gleich getheilt
hatte , aus der Wahl wegfallen solle.

m . Gränzveranderungen unter den Kantonen.
Beschluß vom 3 . Iuly 1821 , betreffend die daherige Kenntnißnahme

der Tagsatzung.
(Zusatzartikel zu dem Regulativ vom 9. Iuly 1819 , betreffend die Territorialunter-

handlungen . Offiz . Samml . I . S . 227.)
Damit auch die Eidgenössische Gewährleistung des Gebiets im Innern auf keine
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Weise gefährdet werde , so soll , bey allfälligen Gränzveränderungen unter den Kan¬
tonen , der Hohen Tagsatzung .Kenntniß von den daherigen Verhandlungen gegeben
werden . . _

IV . Unterhandlungen einzelner Löbl . Stände mit auswärtigen
Mächten . (

.Zusatzartikel vom 3 . July 1821 zu der organischen Vorschrift vom
22 . July 1819 . (Offiz . Samml . I . S . 228 - 230 ) .

Die Mittheilung eines Vertrags oder Traktats an die Tagsatzung , soll vor
Ausstellung der Ratifikationsurkunde im Namen der Höchsten Kantonsbehörde , so
wie v or jeder daherigen amtlichen Anzeige an den mitkontrahierenden Staat , geschehen.

V . Eidgenössisches Siegel.
Verhandlung vom 4. Zuly 1815.

(Im ersten Band der Offiziellen Sammlung aus Versehen weggelassen.)
Anstatt des bisher geführten , auf die neuen Bundesverhältnisse nicht mehr

passenden Eidgenössischen Siegels , ist ein neues , den jetzigen Verein von Kantonen
bezeichnendes Siegel , nach dem der Hohen Tagsatzung unterm 4. Zuly 1815 vor¬
gelegten Entwurf verfertigt , und zum ersten Mal für die Besieglung der Bundesakte
bey deren Beschwörung (7. August 1815) gebraucht worden . Dasselbe enthält in der
Mitte den Eidgenössischen rothen Schild mit dem weißen Kreuze als gemeineid¬
genössisches Wappenzeichen . Ringsherum eine zirkelförmige , einfache gothische
Verzierung . Außer derselben die Umschrift : 868 >VLirk : kI86UL Llv-

<Fkldi 088 LX 86 UXkl  mit der Jahrzahl D1U6L6XV. In einem äußern Ring
alle zwey und zwanzig Kantonswappen in runden Feldern , nach ihrer Eidgenössischen
Ordnung . Das Ganze mit einem einfachen Siegelkranze von untergeschobenen kleinen
Blättern geschlossen.
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VI . Titulaturen und Formen der Eidgenössischen Korrespondenz.
Reglement vom 3 . Zuly 1821.

I. Im innern Verhältniß.
s) Tagsatzung . Ihr vollständiger Titel ist : Die Tagsatzung der XXIl

Eidgenössischen Stände der Schweiz . Sonst kürzer : Die Eidgenössische
Tagsatzung oder : Die Schweizerische Tagsatzung.

Diesen Titel nimmt die Tagsatzung in allen von ihr ausgehenden Akten an,
und derselbe wird ihr hinwieder in allen an sie gerichteten Zuschriften gegeben.

Im Innern der Schweiz , wenn einzelne Stände , Behörden oder Partikularen
sich an die Tagsatzung wenden , wird das Predikat Hohe beigefügt , also : an die
Hohe Eidgenössische ( oder Schweizerische ) Tagsatzung . Beym Anfang
und im Kontext : Hochwvhlgebvrne Hochgeachtete Herren.

I>) Vorort . Von den Ständen gegen den Vorort : Überschrift : Anden
Eidgenössischen Vorort . Bürgermeister und Rath (Staatsrath ) des
Standes Zürich . Schultheiß und Rath ( Geheimer Rath , StaatS-
rath ) der Stadt und Republik Bern ( Luzern ) , unsere getreue liebe Eid-
und Bundsgenossen . Beym Anfang und im Kontext : Hochgeachtete
Herren , getreue liebe Eidgenossen.

Von dem Vorort gegen die Stände : An die Hochgeachteten Herren
Bürgermeister und Rath ( Schultheiß und Rath , Landammann und
Rath rc.) des Eidgenössischen Standes N . N . , unsere getreue liebe Eid-
und Bundsgenvssen . Beym Anfang und im Kontext : Hochgeachtete Herren,
getreue liebe Eidgenossen.

o) Unter den Ständen wird die einfache Titulatur : Getreue liebe
Eidgenossen , beybehalten.

<I) Eidgenössisches Presidium . Der President der Tagsatzung und
des Vororts erhält in Schreiben und Anreden den Titel Exzellenz,  also:

O



Z

An Se . Exzellenz den Presidenten der Eidgenössischen (oder Schweize¬
rischen ) Tagsatzung ( des Eidgenössischen Vororts ) , welchen Titel auch
diejenigen Magiftratspersonen beybehalten , welche mit der Würde des Eidgenössischen
Vorsitzes bekleidet gewesen sind.

e) Häupter und Mitgliederder Standesregierungen . Dem Standes¬
haupt eines Kantons gebührt in der Eidgenössischen Korrespondenz der Titel : Hoch-
wohlgeborner , Hochgeachteter Herr ; im Kontext : Euer Hochwohl-
geboren . Dem Mitglied einer obern Regierungsbehörde : Hschgeachteter Herr.

t) Form der Eidgenössischen Korrespondenz . Für die Korrespondenz
der Eidgenössischen Stände gegen den Vorort , so wie des Vororts gegen die Eid¬
genössischen Stände , und dieser Letzter« gegen einander , wird im deutschen Brief¬
wechsel, nach alteidgenössischer Sitte , der Gebrauch der zweyten Person der Mehr - *
zahl , also : Ihr , Euch und Euer , wieder allgemein , und so auch am Ende des
Schreibens die Empfehlung in den Göttlichen Machtschutz , ohne weitere Kuria-
lien , gleichförmig in Uebung gebracht.

' Die von den Ständen an Eidgenössische Behörden gerichteten Zuschriften und
Akten , sollen mit der Unterschrift eines jeweiligen Presidenten und des ersten
Kanzleybeamten versehen seyn.

g) Militärbehörden . An die Eidgenössische Militäraufsichts¬
behörde wird geschrieben unter dem Titel : Sr . Hochwohlgeboren , dem
Hdrrn Presidenten , und den Hochgeachteten Herren Mitgliedern
der Eidgenössischen Militäraufsichtsbehörde.

Bey einem Eidgenössischen Militärauszug erhält der Oberbefehlshaber
den Titel Exzellenz . Der zweyte Befehlshaber wird General genannt,
und ihm gebührt , so wie dem Chef des Generalstabs , dem Oberstquartier¬
meister , dem Oberftinspektor der Artillerie und dem Oberstkriegs¬
kommissär , der Titel Hochwohlgeboren . Sonst wird in der Eidgenössischen
Korrespondenz gegen diese höher « Militärbeamten und die Eidgenössischen
Obersten , vor .der Bezeichnung ihres Militärcharakters nur Herr gesetzt, also



6

Herr Eidgenössischer Oberstquartiermeister , Herr Eidgenössischer
Oberst u. s. w.

II. Im äußern Verhältniß
3) Den bey der Eidgenossenschaft akkreditierten Botschaftern (ämbassaäöurs ) ,

Ausserordentlichen Gesandten (Mvô ös extraoräinslres), und bevollmäch¬
tigten Ministern (Nmistros Mnipotentisires), gebührt der Titel Exzellenz.

Den diplomatischen Agenten mindern Rangs, nämlich: Ministerresidenten
und Geschäftsträgern , der Titel Hochwohlgeboren.

b) In Ansehung der Mächte, mit welchen die Eidgenossenschaft freundschaftliche
Verhältnisse unterhält, und der Gesandten derselben, welche in der Eidgenossenschaft

»residieren, soll die Eidgenössische Kanzley die von den vorörtlichen Behörden geübte
Titulatur den Standeskanzleyen mittheilen.

e) Damit endlich die diplomatischen Agenten der Eidgenossenschaft an fremden
Höfen, gleich denjenigen anderer Staaten betrachtet werden, erhalten dieselben in
der Eidgenössischen Korrespondenz denjenigen Titel, auf welchen sie, je nach dem
ihnen beygelegten diplomatischen Charakter, an dem Ort ihrer Sendung Anspruch
machen können.

VII. Eidgenössische Tagsatzungsabschiede.
Druck der Tagsatzungsabschiede.
Beschluß vom 21. Zuly 1820.

1) Der Abschied der ordentlichen gemeineidgenössischen Tagsatzungen soll, von 1820
an (dieses Zahr miteinbegriffen), statt der bisher üblichen handschriftlichen Aus-
fertigung, in einer ausschließend auf die Bedürfnisse der Regierungen berechneten,
und eben so ausschließend zu ihrem amtlichen Gebrauch dienenden, möglichst zu
beschränkenden Anzahl von Exemplaren gedruckt werden.
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2) Die sämmtlichen Löbl. Stände werden sich über den Umfang ihres Be¬

dürfnisses von Exemplaren bestimmt .erklären , damit die Auflage darnach festgesetzt

werden könne.

3) Sowohl ' eigentliche Tagsatzungsverhandlungen als unter die Beylagen auf¬

genommene Aktenstücke von ganz geheimer Natur , welche als solche von der Tag¬

satzung oder dem Vorort bezeichnet sind , jedoch aber vorn Abschied nicht weggelassen

werden können , — sollen nicht gedruckt , sondern in der Eidgenössischen Kanzley

selbst, unter unmittelbarer Aufsicht ihrer Beamten , kopiert und auch nicht allen

gedruckten Duplikaten , sondern für jede Regierung nur einem,  nämlich dem von

der Eidgenössischen Kanzlei unterzeichneten und besiegelten Hauptexemplar,  als

geschriebene Beylage beygebunden werden.

4) Die Beylagen des Abschieds der ordentlichen Tagsatzungen , mögen wie bisher,

nach dem Befinden des Vororts oder der Eidgenössischen Kanzley , theils in Hand¬

schrift , theils gedruckt, oder lithographiert , angeschlossen werden . Für die gedruckten

aber , wird man sich zu Beförderung der Sache so viel möglich anderer Druckereyen

als derjenigen bedienen , die das Hauptwerk unter der Presse hat.

5) Der Chef der mit dem Druck des Abschieds zu beauftragenden Druckerey,

soll durch Veranstaltung des Vororts in eidliche Verpflichtung genommen werden,

nur die vorgeschriebene Zahl von Exemplaren zu drucken , und die vollständige Auf¬

lage , nebst allen dazu gehörigen Manuskript -, Korrektur - und Revisionsbogen , so

wie den allfälligen Zuschuß , Ausschuß , oder Defekt , — gewissenhaft und pünktlich

an die Eidgenössische Kanzley einzuliefern.

6) Die Kosten des Drucks des Abschieds und der Ausfertigung der Beylagen,

so wie der Buchbinderlohn u. s. f. werden vollständig zusammengezogen , nach Maß¬

gabe der anverlangten Exemplare den Löbl. Ständen verrechnet , und von ihnen

der Eidgenössischen Kanzley vergütet . Die Zentralkassa übernimmt einzig den Betrag

einiger Exemplare für Eidgenössische Kanzley und Archiv.

!
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7) Alle Löbl. Stände machen sich verbindlich , ihre Exemplare als unveräußer¬
liches Staatseigenthum auf die Inventur ihr .er Kanzleyen und Archive eintragen,
und das ungeschmälerte Vorhandenseyn derselben , bey allfälligen Abänderungen der
Kanzley - und Archivbeamten genau erwahren zu lassen.

8) Auch die Eidgenössischen Beamten sollen nicht befugt seyn , sich in den Pri¬
vatbesitz von Exemplaren zu setzen. Der Eidgenössischen Kanzley wird für ein und
allemal , in Kraft ihres Pflichteides , zur Richtschnur gegeben , jedes über obige
Bestimmungen hinausgehende , mithin unbefugte Nachwerben um solche Mitthei¬
lungen , es mag von fremden oder einheimischen Behörden oder Individuen her¬
kommen , unbedingt von der Hand zu weisen. '

Note . Zufolge den hierauf gethanen , und einigen wahrend der Tagsatzungen von 1820
und 1821 erfolgten nachträglichen Erklärungen , bestehet gegenwärtig die Zahl und Vertheilung der
Exemplare wie folgt : Zürich 3 Exemplare . Bern 4. Luzern 3. Ury 1. Schwyz2.
Obwalden 1. Nidwalden 1. Glarus 3. Zug 2. Freyburg ' 2 . Solothurn 3.
Basel4 . Schaffhausen 2. Apprnz « ll I . R . 2. Appenzrll A . R . 2. St . Gallen 3.
Graubünden . 2. Aargau4 . Thurgau3 . Lessin2 . Waadt4 . Wallis2 . Neuen¬
burg 3. Genf 4. Eidgenössische Kanzley und Archiv 5. — Zusammenzug:
67 Exemplare. _

L. Registratur der Tagsatzungsabschiede seit 180Z.
Beschluß vom 21. Zuly 1820.

1) Ueber die bereits bestehenden Abschiede von 1803 bis und mit 1819 soll, durch
Veranstaltung der Eidgenössischen Kanzley , ein vollständiges Sachregister , nicht
mit Nachweisung der Seitenzahl (die in den verschiedenen Abschriften nicht allemal
übereinstimmt ) , sondern mit Berufung auf die Paragraphzahlen , — verfertigt , ge¬
druckt , und den Löbl. Ständen mitgetheilt werden.

2) Ein solches Register , mit Berufung jedoch auf die , bey nunmehr beschlosse¬
nem Druck in allen Exemplaren übereinstimmenden Seitenzahlen , soll künftighin
je von fünf zu fünf Jahren um , über fünf Abschiede zusammengenommen , verfer¬
tigt und als Fortsetzung geliefert werden.
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Vlll . Schiedsrichterliche Urtheile.
Beschluß vom 26. July 1820, betreffend die Sammlung derselben.

Diejenigen schiedsrichterlichen Urtheile, welche in Fällen, von denen die Hohe
Tagsatzung amtliche Kenntniß erhalten hat, oder die von ihr an das Eidgenössische
Recht gewiesen sind, nach dem§.5 deS Bundesvertrags ausgesprochen werden, sollen
in das Eidgenössische Archiv niedergelegt und daselbst nach und nach in eine Samm¬
lung vereinigt werden.

LX. Nichtanwerbung vonK. K. Unterthanen und Zurück-
weisung österreichischer Ausreißer.

ä . Beschluß vom 28. August 1820.
Die Tagsatzung äußert ihren ernsten Willen, daß ihre Beschlüsse von 1818 und

1819(Offiz. Sammt. I. S . 258 und 259), welche jede Anwerbung von österreichischen
Ausreißern und überhaupt von K. K. Unterthanen in kapitulierte schweizerische
Militärdienste, so wie jede Duldung oder Verheimlichung solcher Ausreißer in der
Schweiz selbst, ausdrücklich verbieten, und die fernere Verpflichtung enthalten, die
Ausreißer, wenn sie auf schweizerischem Gebiet erscheinen, alsogleich von Polizey
wegen auf die Gränze gegen dieK. K. Staaten zurückführen zu lassen, — daß diese
Beschlüsse fest gehandhabt und mit unnachsichtlicher Strenge in allen Kantonen voll¬
zogen werden. Diesen Zweck durchgängig zu sichern, erhält der Eidgenössische Vorort
alle erforderliche Vollmacht und der Gegenstand wird hiemit seiner Wachsamkeit
aufS Nachdrücklichste empfohlen.

v. Beschluß vom 17. August 1821.

Die Tagsatzung richtet nochmals die dringendste Aufforderung an sämmtliche
Löbl. Stände, vor allem auS aber an die Löbl. Gränzstände, daß sie, in pflicht-
mäßiger ernster Beachtung deS guten freundnachbarlichen Verhältnisses mit Oesterreich,

II. 2
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und in Rücksicht auf die fetzigen so wichtigen Zeitumstände , sich die strengste Be¬
folgung der früher gefaßten und wiederholt bestätigten Eidgenössischen Beschlüsse,
betreffend die Zurückweisung der österreichischen Ausreißer , und die Nichtanwerbung
derselben sowohl , als der K. K. Unterthanen überhaupt , angelegen seyn lassen , um
auf diese Weise die Eidgenossenschaft gegen die Erneuerung daheriger Vorwürfe und
der damit verbundenen weiter » Zumuthungen , möglichstermaßen sicher zu stellen.

X . Reglement für die Eidgenössische leichte Infanterie.
Vom 20. July 1820.

Die dermalen gültige Ausgabe dieses Theils der reglementarischen Vorschriften
für die Eidgenössische Armee , ist die von der Militäraufsichtsbehörde veranstaltete,
unter dem Titel : „ Reglement für die Eidgenössische löschte Infanterie.
„Zürich,  1821 . 79 Oktavseiten und acht Steindrucktafeln ." Sie bildet zugleich
den Anfang des zweyten Hefts der unter Leitung der Militäraufsichtsbehörde offiziell
herauskommenden : „Sammlung der Gesetze und Verordnungen , die
„Eidgenössische Kriegsverfassung betreffend" —, deren im Jahr 1819
erschienenes erstes Heft das allgemeine Militärreglement und die Gesetze
für die Rechtspflege  enthält.

XI . Reglement für die Eidgenössischen Scharfschützen.
Vom 13. August 1822.

Das Reglement für die Eidgenössischen Scharfschützen , in sechözehn Abschnitten
und 327 §§. bestehend, so wie es unterm 13. Augstmonat 1822  von der Eidgenössischen
Tagsatzung endlich genehmigt worden ist , wird von Seite der Eidgenössischen Militär-
aufsichtSbehörde sowohl in besonderm Abdruck herausgegeben , als auch in die Fort-
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setzung der oberwähnten offiziellen Sammlung der Gesetze,und Verordnungen, die
Eidgenössische Kriegsverfassung betreffend, aufgenommen werden; worauf man sich
hier lediglich beziehet.

XII. Reglement für die Eidgenössische Kavallerie.
Vom 13. August 1822.

Auch das in zehn Abschnitten und 80 §§. bestehende Reglement für die Eid¬
genössische Kavallerie, so wie solches am 13. August 1822 die Ratifikation der Obersten
Bundesbehörde erhalten hat, wird von der Militäraufsichtsbehörde auf obbeschriebene
doppelte Weise offiziell bekannt gemacht werden.

Xm . Wiedereintritt aus fremden Diensten zurückgekehrter
Offiziere in den Eidgenössischen Generalstab.

Beschluß vom3. Zuly 1821.

Sowohl die Eidgenössischen Obersten und Stabsoffiziere, als überhaupt alle
andern Offiziere des Eidgenössischen Stabs, die in auswärtige Kriegsdienste getreten,
und folglich, nach dem§. 14 des Eidgenössischen Militärreglements, definitiv von
ihren im Eidgenössischen Stab bekleideten Stellen entlassen worden sind, haben bey
ihrer Rückkehr in das Vaterland keinerley Ansprüche auf Wiedereintritt in ihre
frühern Verhältnisse im Eidgenössischen Dienst zu machen, sondern treten in den¬
selben wieder ein, wenn sie durch eine neue Wahl hiezu berufen werden.

XIV. Verantwortlichkeit des zweyten Befehlshabers beym
Bundesheer.

Beschluß vom 12. 3uly 1820.
Der zweyte Befehlshaber einer Eidgenössischen Bewaffnung wird, 'so lange er

nur als Untergeordneter handelt, für die in diesem Dienstverhältnissebegangenen Ver-
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gehen durch ein Kriegsgericht von gleicher Zusammensetzung beurtheilt , wie solche,
vermittelst des Beschlusses vom 5. August 1819 (Offiz . Sammt . 1. S . 267) für die
Beurtheilung Eidgenössischer Obersten festgesetzt ist. Wenn aber der zweyte Befehls¬
haber den wirklichen Oberbefehl übernimmt , so trittet er auch für den Zeitraum
seiner dießfälligen Amtsführung , als Stellvertreter des eigentlichen Oberbefehls¬
habers , in alle Rechte und Pflichten desselben ein , und ist mithin , gleich ihm , für
die Vollziehung der ihm ertheilten Instruktionen und für seine Verrichtungen über¬
haupt , gegen die Eidgenössische Tagsatzung verantwortlich.

XV . Eidgenössische Kriegsgelder . Verwaltung und Ver¬
wendung derselben.

^ Fortdauer der Eidgenössischen Gränzgebühren.
Bestimmung vom 11. Zuly 1820.

Die jetzt bestehenden Gra 'nzanstalten sollen auf so lange unverändert fortdauern,
bis der Betrag von vier Geldkontingenten (2,157,100 Schweizerfranken ) zu dem durch
den 3. Artikel des Bundesvertrags bezeichneten Zweck, in die Kriegskassa eingesammelt
ieyn wird . _

Note . VauN (26 Quillst 18S1) , «uns reooooattre , gus I» viele ait I» competenvs clo
«leerster «l'uiie mrwiere odlixatoirs pour les eaotons , l'nuAmentntioo «Ie I» csisse äs Zuerrs,
n cepelläaot cru clevvir aeguisscer r»u voeu <ls ses Oookeckeres, et par nn »vte «le s» libre
vulonte a rotiüs eii korms üs coooorckitt.

Valat » (28 auillet 1821 ) s »ussi »allere pur vois <ie collcoriist.
Graubünden erklärt (13 . August 1822 ) : „So wenig dieser Stand sich von der Billigkeit

„und Zweckmäßigkeit der Verlängerung des Gränzgebührenbezugs bis auf das vierfache Geld-
„kontingent , überzeugen könne , fo wolle er doch dem Verlangen der Nlehrheit der Kantone , in
„Betreff desselben , entsprechen , insoferne alle Stände ohne Ausnahme , dieselbe Erklärung frey-
„ willig abgeben , und ohne dadurch eine Befugniß der Hohen Tagsatzung zu bindenden Be¬
schlüssen hierüber anzuerkennen ."

'/
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Basel . Nach verschiedenen Aeußerungen , die sich in dem Abschied von 182V S . 22 , in

einem besondern Kreisschreiben vom 1S. Juny 1821 , und im Abschied von 1821 S . 20 und von

1822 S . 24 befinden , hat sich dieser Stand ( laut gesandtschaftlicher Erklärung vom 13 . August

1822 ) sein endliches Votum vorbehalten.

v . Bildung und Reihenfolge der drey Kassen.

Beschluß vom 11 . Zuly 1820.

Zn der Bildung der Kassen soll jene der Instruktion in die zweyte Stelle un¬

mittelbar nach der verfassungsmäßigen Kriegskassa vorrücken , derselben der bisher

für den Ersparnißfond ausgesetzte Betrag von 800,000 Frkn ., nebst dem zu demselben

geschlagenen Aktivsaldo der Kriegsverwaltung von 1815 und 1816 , angewiesen werden,

und künftig die davon eingehenden Zinse den obersten Ziffer in der Einnahme des

Militärbudgets bilden , mithin die erste Quelle seyn , woraus die Tagsatzung für die

jährlichen Militä 'rbedürnisse schöpfen wird . Demnach soll der Reservefond an den

dritten Platz gestellt , auf 600,000 Frkn . beschränkt , im übrigen aber seine bisherige

Bestimmung unverändert beybehalten werden.

6 . Allgemeine Verordnung über die Eidgenössischen Kriegsfonds. Von der

Tagsatzung unter Ratifikationüvorbehalt angenommen den 3. August 1820;

und zufolge den spätern, sukzesstv eingelangten Standeserklärungen in

Kraft erwachsen.
Die Eidgenössische Tagsatzung , —

3n Betrachtung , daß die Beschlüsse vom 13 . und 14 . August 1816 über Verwen¬

dung und Verwaltung der französischen Entschädigungsgelder , einiger nähern Be¬

stimmungen bedürfen ; und daß es ferner zweckmäßig sey, jene Hauptschlüsse mit die¬

sen nähern Bestimmungen und den neuern Beschlüssen vom 11. Zuly 1820 , in ein

Ganzes zu vereinigen , hat darüber nachstehende Allgemeine Verordnung

festgesetzt:
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l . Bildung und Bestimmung der Eidgenössischen Kriegssonds.

1) Die Kriegsfonds werden gebildet durch die Eingangsgebühren nach dem §. 3

des Bundesvertrags und dem Beschluß vom 11. Zuly 1820 , so wie durch die fran¬

zösischen Entschädigungsgelder , welche der Schweiz durch die Pariserverhandlungen

vom 20. November 1815 zugetheilt worden sind.
2) Die aus diesen Geldern gebildeten Fonds sind:

a) Die verfassungsmäßige Kriegökassa , nebst einem Depot.
b) Die Znstruktionskaffa.
v) Der Ersparnißfond.

3) Die verfassungsmäßige Kriegskassa wird durch die Eingangsgebühren nach
dem §. 3 des Bundesvertrags und nach dem Beschluß vom 11. Zuly 1820 gebildet,
und darf zu keinem ändern als dem durch den Bundesvertrag bestimmten Zweck ver¬

wendet werden . Die Eingangsgebühren werden nach dem Beschluß der Tagsatzung
vom 16. August 1819 erhoben und in diese Kassa gelegt.

4) Die französischen Entschädigungsgelder werden in folgende drey Abtheilungen
vertheilt:

«) Zn einen Depot , welcher bey der verfassungsmäßigen Kriegskassa nieder¬

gelegt wird , und über welchen nach dem §. 6 gegenwärtiger Verordnung
sukzessiv verfügt wird.

b) Zn die Znstruktionskassa.

v) Zn den Ersparnißfond.

Depot in der Kriegskassa.

5) Für den Depot bey der verfassungsmäßigen Kriegskassa werden die zuerst

eingegangenen 600,000 Franken der französischen Entschädigungsgelder verwendet.

6) Nachdem die Kriegskassa durch die Eingangsgebühren bereits ziemlich ange¬
wachsen ist, wird nun auS diesem Depot , anstatt der bisherigen jährlichen 50,000 Fr .,

nach dem Beschluß vom 13. Zuly 1820 , künftig jährlich die Summe von 150,000 Fr.
und zwar bis auf den Betrag eines ganzen Geldkontingents oder 539,275 Fr . zur

Verbesserung und Vervollständigung der Bewaffnung und Ausrüstung der Kantons-



15

kontingente erhoben *). Die Tagsatzung wird über den Ueberschuß dieses DepotS

für Militärbedürfnisse verfügen . >

7) Die nach obiger Bestimmung jährlich zu erhebenden 150,000 Fr . werden zu

ausschließlicher Verwendung für den festgesetzten Zweck auf die Kantone vertheilt;

dabey die Mannschaftszahl , die jeder Kanton zu stellen hat , zur Grundlage genom¬

men , und in der Reihenfolge der Ablieferung die bey der Geldskala festgesetzte Klaffen-

ordnung der Kantone , von unten auf , beobachtet . ^

8) Die Erhebung wird alljährlich auf den Antrag des VorwaltungSrathS von

der Tagsatzung beschlossen . Die Vertheilung geschieht durch die Militäraufsichts-

behörde , welcher obliegt , dem VerwaltungSrath jährlich genauen Bericht über vor¬

schriftsmäßige Verwendung dieser Gelder durch die betreffenden Kantone einzugeben;

und der VerwaltungSrath hat diesen Bericht der Tagsatzung vorzulegen.

ZnstruktionSkassa.

9) Der ZnstruktionSkassa ist , in Folge Beschlusses der Tagsatzung vom 11. Zuly

1820 , die Summe von 800,000 Schweizerfranken gewiedmet , welche aus den bereits

eingegangenen und noch eingehenden französischen Entschädigungsgeldern erhoben
werden.

Zn die gleiche Kassa wird nach .ebendemselben Beschluß auch der Saldo der

Kriegsverwaltung von 1815 und 1816 mit einer runden Summe von 120,000 Schweizer¬

franken gelegt . Dieser Fond soll zinstragend gemacht , und die Zinse jährlich für

Ausgaben der Militäraufsichtsbehörde und für Zentralmilitärbedürfnisse verwendet
werden.

Ersparnißfond.

10) Die zuletzt eingehenden 600,000 Fr . der französischen Entschädigungsgelder,

fallen , nach dem Beschluß vom 11 . Zuly 1820 , in den Ersparnißfond.

*) Der dem gegenwärtigen §. 6 und den folgenden §§. 7 u . 8 zum Grunde liegende Beschluß

vom 13 . July 1820 , nebst einem ihn modifizierenden spätern Konkluso vom 25 . July 1821 ,

finden sich unten S . 22 u . 23 k'. » und d . Die Vollziehung Beyder übrigens ist bereits

seit dem Ende des Jahres 1821 gänzlich vollendet.
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11) Dieser Fond soll zwanzig Zahre lang nicht angegriffen , das Kapital soll

ebenfalls zinstragend gemacht , und die fallenden Zinse jährlich zur Aeufnung und

Vermehrung desselben bestimmt werden.

II. Verwahrung und Verwaltung der Kriegsfonds.

12) Die Verwahrung , Besorgung und Verwaltung der KriegSfonds wird

übertragen:
s) Den drey Vororten.

d) Drey Administratoren.

e) Dem Eidgenössichen Verwaltungsrath.

Von den drey Vororten.

13) Die sämmtlichen Eidgenössischen KriegsfondS werden den drey Vororten

zur Obsorge und Verwahrung übergeben . Die Vororte sind für deren sichere Ver¬

wahrung und Besorgung gegen die gesammte Eidgenossenschaft — höhere Gewalt

vorbehalten — verantwortlich.

14) Den drey Vororten ist die spezielle Anordnung über Führung und periodische

Verifikation der Kassen , und nach dem §. 23 die Kompetenz der Anleihen über

12,600 Franken , ferner die Aufbewahrung der Gelder und Schuldtitel übertragen.

Sie wachen über den richtigen Eingang der Gelder , so wie über die genaue Hand¬

habe der Anordnungen der Tagsatzung.

15) Zeder der drey Vororte bestellt aus seine Kosten einen Administrator der

Eidgenössischen KriegSfondS.

16) Zedem Administrator wird ein Kassierer zugegeben , welcher ebenfalls von

dem betreffenden Vorort ernannt wird.

Zeder der drey Kassierer bezieht eine jährliche Besoldung von 400 Franken,

welche ihm aus den Zinsen des KriegsfondS , jedes Zahr auf den 31. März fällig,

ausbezahlt werden.

17) Zeder Vorort ist für treue und redliche Verwaltung des von ihm ernannten

Administrators und Kassierers verantwortlich.
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Die Vororte haften eben so für ihre Administratoren in Fällen, wo dieselben
bey Anleihen bestehende Vorschriften hintansetzen, und so das Interesse der Eid¬
genossenschaft gefährden, oder endlich Ausgaben machen würden, die der Verwaltungs¬
rath nicht angewiesen hat.

Von den Administratoren .!
18) Den drey Administratoren liegt ob: den Eingang der Gelder und Gebühren

gefliffen und treu zu besorgen; im Fall sich ergebender Anstünde in Bezug derselben,
wenden sie sich an den jeweiligen Vorort; sie bezahlen die von dem Verwaltungs¬
rath auf sie ausgestellten Anweisungen; sie besorgen die Anleihungen nach den im
§. 22 gegenwärtiger Verordnung enthaltenen Vorschriften, und wachen über den
richtigen Eingang der Zinse.

19) Die Administratoren sind verantwortlich, daß keine Ausgaben aus den Eid¬
genössischen KriegSfonds beftritten werden, die nicht von dem Verwaltungsrath
angeordnet und angewiesen sind; daß ferner für Anleihungen keine Gelder aus den
Kassen erhoben werden, das Anleihen selbst sey denn, entweder als in ihrer Kompetenz
liegend, von den drey Administratoren gebilligt, oder als ihre Kompetenz übersteigend,
von den drey Vororten genehmigt worden.

20) Die Administratoren führen über die gesammte Einnahme und Ausgabe
dieser Fonds genaue und getreue Rechnung; die Generalrechnung soll den Bestand
jedes Fonds abgesondert darstellen; bey der verfassungsmäßigen Kriegskassa soll über-
dieß der Ertrag der Eingangsgebühren, von dem einsweilen mit dieser Kassa ver¬
einten Depot sorgfältig getrennt, und für jede Abtheilung abgesonderte Rechnung
gehalten werden. Die Rechnungen sollen ferner in Schweizerfranken, Batzen und
Rappen gestellt, und in den verschiedenen Kassen die Gold- und Silbersorten nach
gleichem Werth berechnet, auch über den baaren Saldo jeder Kassa ein Bordereau
der Geldsorten beygefügt werden.

Alljährlich bey'mAnfang der ordentlichen Tagsatzung werden die Administratoren
die Generalrechnung dem Presidenten der Tagsatzung, zu Handen des Verwaltungs¬
raths, übergeben.

II. 3
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21) Die Administratoren legen dem Verwaltungsrath, zu Handen̂cher Eid¬
genossenschaft, den Eid der Treue und redlicher Erfüllung ihrer Pflichten, ab.

Ueber die Geldanleihen.

22) Aus den Geldern der Znstruktionskassa und des Ersparnißfonds, welche
beyde Fonds zinstrageud- zu-machm sind, mögen Anleihen unter folgenden Bedin¬
gungen— jedoch nur in dem Umfang der Eidgenossenschaft— gemacht werden:

s) Gegen neu 'zu errichtende oder anzukaufende
ältere Schuldtitel.

Diese sollen wenigstens den gedoppelten Unterpfandswerthan Grundstücken
enthalten, und dieser Werth und Betrag des Unterpfands, entweder durch gesetzlich
eingeführte, oder besondere obrigkeitlich angeordnete Schätzung genügend dargethan
werden; sie sollen weder Gebäude einzeln ohne Grundstücke, noch nichtaffekurierte
Gebäude begreifen; und wenn ältere Schulden darauf haften, immer wenigstens
den gedoppelten Schatzungsbetrag der Unterpfande für die ältere und neue Schuld
darbieten.

Alle Schuldinstrumente sollen ablöslich seyn, und bey neuen Anleihen auf die
Bedingniß möglichst kurzer Abkündungs- und Zurückbezahlungstermine Bedacht ge¬
nommen werden. Für den jährlichen Zins wird als Minimum4 p»/g festgesetzt,
welchen der Debitor franko und ohne irgend eine Rückvergütung, an die ihm an¬
gewiesene Kassa geflissen abzuliefern hat.

l>) An Korporationen und Gemeinden gegen
Schuldverschreibungen.

Diese Anleihen finden auf den gleichen, obens bestimmten Fuß, statt; nur
mögen sie auch gegen Verpfändung von Gefallen, an Grundzinsen und Zehnden rc.
geschehen; vorausgesetzt: daß der freye Kapitalwerth der unterpfändlichen Gefälle,
nach ihrem gesetzlich bestimmten Loskaufspreis, wenigstens den doppelten Betrag
der Schuld erreiche.



.c) Gegen Obligo mit Hinterlage.
Bey diesen Anlegen sollen die Hinterlagen in guten Gültbriefen oder Pfand-

verschreibungen bestehen̂die in ihrem Kapitalbetrag, wenigstens der Anleihungs-
summe gleich kommen, in ihrem Inhalt aber, die gleiche unterpfändliche Sicherheit
gewähren und leisten, wie solche obens für die Selbstanleihen vorgeschrieben ist.

Für solche Anleihen wird die Rückbezahlung auf eine vorangehende, höchstens
zwölfmonatliche Abkündung hin, bedungen, und für den jährlichen Zins als Minimum
4 pv/g bestimmt, franko einzuliefern.

23) Die Administratoren bewilligen, von sich aus, jede Anleihung, welche die
Summe von 12,000 Franken an einen und den nämlichen Debitor nicht übersteigt;
doch ist dabey die einmüthige Zustimmung aller drey Administratoren erforderlich.

Für Anleihen, welche die Summe der 12,000 Franken an den gleichen Debitor
übersteigen, ist die Genehmigung der drey Vororte erforderlich. Diese prüfen die¬
selben, und bewilligen solche nur insofern, wenn sie mit den Anleihungsgrundlagen
des tz. 22 vereinbarlich gefunden werden, und haften bey diesen, so wie bey den von
den Administratoren gemacht werdenden Anleihen, nach dem§. 17 für die Be¬
obachtung der bestehenden Anleihungsvorschriften.

m . Von - em Derwaltungsrath.

24) Der Verwaltungsrath besteht aus einem Presidenten, Stellvertreter des
Vororts im Amt, und aus sechs Mitgliedern, welche von den XXH Kantonen,
nach der im IX. Artikel des Bundesvertrags aufgestellten Klassifikation gewählt
werden. Nach dem Beschluß der Tagsatzung vom 20. Zuly 1819, wird die bereits
eingetretene Kehrordnung solcher Gestalt fortgesetzt, daß von den sechs Hohen Ständen,
aus welchen, nebst dem Presidium des Vororts im Amt, der Verwaltungsrath ge¬
bildet wird, alle Jahre diejenigen drey Stände austreten sollen, deren Stellver¬
treter zwey Jahre in dem Verwaltungsrath gesessen haben: die Austretenden werden
durch die in ihrer Serie folgenden Kantone, nach der in der Sammlung Eid-
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genössischer Beschlüsse, im zweyten AbschnittX° XXXIH psg. 274 enthaltenen
Kehrordnung erseht.

25) Jede Kantonsregierung wird, wenn die Kehrordnung auf ihren Stand fällt,
ein Mitglied in den Verwaltungsrath ernennen, oder einen ihrer Abgeordneten auf
der Tagsatzung dazu bevollmächtigen.

26) Keiner der drey Administratoren, und kein Mitglied der Militäraufsichts-
behörde, kann zugleich Mitglied des Verwaltungsrathsseyn; und eben so kann auch
kein Administrator und kein Mitglied des Verwaltungsraths, zum Mitglied der
Militäraufsichtsbehörde ernannt werden.

27) Der Verwaltungsrath versammelt sich ordentlicher Weise jährlich während
der Dauer der Tagsatzung, und erledigt die ihm obliegenden Geschäfte.

Der jährliche Wechsel in demselben geschieht mit dem Zeitpunkt der Eröffnung
der Tagsatzung, welcher die neu eintretenden Mitglieder der Stände anzuzeigen sind,
und die dann seine Bildung ausspricht. Der Eidgenössische Staatsschreiber führt
in den Sitzungen des Verwaltungsraths das Protokoll.

Beschlüsse des Verwaltungsraths können nur in ordentlichen Sitzungen, und
nicht durch Korrespondenz, abgefaßt werden.

28) Der Verwaltungsrath untersucht und beurtheilt die Iahresrechnungender
Administratoren, die mit den erforderlichen Belegen begleitet seyn sollen, und be¬
stätigt dieselben im Fall des Richtigbefindens. Er legt diese Rechnungen, mit einem
beleuchtenden Bericht über alle Einnahmen und Ausgaben der Eidgenössischen Kriegs¬
gelder, der Tagsatzung vor. Ein Doppel der genehmigten Rechnung wird von der
Eidgenössischen Kanzley sorgfältig verwahrt.

Der Abschied soll nur die Hauptsummen und Resultate enthalten.
Die Mitglieder des Verwaltungsraths, so wie die Gesandten auf der Tagsatzung,

werden von dem Inhalt der Rechnung keinerley öffentlichen Gebrauch machen, und
die sämmtlichen Kantonsregierungen sind eingeladen, öffentliche Bekanntmachung
derselben zu verhindern.

29) Der Verwaltungsrath empfängt die erforderlichen Anträge der Militär¬
aufsichtsbehörde über die jährlichen Militärbedürfnisse und die Verwendung der
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Zinse der Jnstruktionskassa . Er legt dieselben der Tagsatzung zu definitivem Entscheid

vor , und ordnet nach diesem die' Ablieferung der Gelder an . Er bildet alljährlich

am Schlüsse seiner Sitzungen eine genaue Uebersicht der von der Tagsatzung für
des nächste Jahr beschlossenen Militärauslagen , nebst Angabe der Quellen , woraus

dieselben bestritten werden sollen ; und reicht diese Uebersicht, zu weiterer Verfügung,

der Tagsatzung ein.
30) Der Verwaltungsrath stellt für die von der Tagsatzung zu bezahlen bewilligten

Summen ordentliche Anweisungen auf die Administratoren aus , auf welche hin

diese die Zahlung zu leisten gehalten sind.

v . Anlegung-er Gelder der Jnstruktionskassa und des Ersparnißfonds.
Beschluß, unter Ratifikationsvorbehalt gefaßt den3. August 1820; und
zufolge spätern, sukzessiv eingelangten Standeserklärungen in Kraft
erwachsen.

1) Die drey Vororte werden eingeladen , den Bedacht zu nehmen , daß die , in
den zur Anleihung bestimmten Kriegsfonds der Jnstruktionskassa und des Ersparniß¬

fonds , baar liegenden Gelder , wo immer möglich inner Jahresfrist , nach der Ver¬

ordnung angeliehen und zinstragend gemacht werden.
2) Die bey diesen Fonds theils bereits vorhandenen , theils in Folge künftiger

Anleihen nach und nach erhältlichen Schuldtitel , sollen zum Voraus und ausschließend
der Jnstruktionskassa zugetheilt werden , und zwar so lange , bis ihr Gesammtbetrag
in solche Titel umgewandelt und zinstragend gemacht seyn wird.

L. Beyträge der Löbl. Stände zu Deckung der jährlichen Militärausgaben.
Kosten der Uebungölager. Beschluß, unter Ratifikationsvorbehalt gefaßt
den3. August 1820; und zufolge spätern, sukzessiv eingelangten Standes¬
erklärungen in Kraft erwachsen.

1) Es soll vom Jahr 1822 an , wo der Gesammtbetrag der Jnstruktionskassa
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vollständig angeliehen und zinstragend gemacht seyn wird , dasjenige , was über

diesen Zinsbetrag hinaus zu vollständiger Deckung der jährlichen Militärausgaben

erforderlich ist , von den Löbl . Ständen nach Maßgabe der Geldkontingentsskala

zugeschossen werden ; jedoch mit dem bestimmten Vorbehalt , daß der jährliche Ge-

sammtbetrag dieser Zuschüsse der Löbl . Stände in keinem Fall die Summe von

20,000 Franken übersteige.

2) Zm Einklang mit obiger Bestimmung , und um die AuSlagen für die jährlichen

Militärbedürfnisse besser auszugleichen , sollen die Kosten für daS reglementarisch

alle zwey Zahre zu veranstaltende UebungSlager , von 1821 an , jährlich zur Hälfte

auf Rechnung der Militärbedürfnisse gebracht und erhoben werden.

I '. Beyträge aus dem Kriegsfond für Bewaffnung und Ausrüstung der
Kantonskontingente.

s ) Ausdehnung der jährlich an die Löbl . Stände zu vertheilenden

Summe . Beschluß vom 13. Zuly 1820.

Bey fernerer Vertheilung der Summe , welche — laut Beschluß vom 13. August

1816 (Offiz . Samml . I . S . 269 tz. 4) — aus dem KriegSfond zu erheben ist , um

den Kantonen verhältnismäßig als Erleichterung der von ihnen nach dem allgemeinen

Militärreglement gemachten oder noch zu machenden Anschaffungen von Waffen

und Ausrüstungseffekten zu biegen , — soll von nun an — anstatt 50,000 Frkn . —

eine Summe von Einhundert und fünfzig tausend Franken jährlich zu

diesem Zwecke verwendet werden . Dabey aber bleiben alle Vorschriften in Kraft

und sollen genau vollzogen werden , welche sowohl die Vertheilung selbst , als die

zweckmäßige Verwendung , die dabey mitwirkende Aufsicht der Eidgenössischen Militär¬

behörde , und die genügende Rechtfertigung der Ausgabe , festgesetzt haben.

d ) Vollendung der Vertheilungen . Beschluß vom 25. Zuly 1821.

Die gesammte , aus den Eidgenössischen KriegSgeldern zu dem Zweck einer

Vervollkommnung der Bewaffnung und Ausrüstung der Kantonskontingente bestimmte,
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und noch zu vertheilende Summe , bis zu dem Betrag eines ganzen Geldkontingents

oder 539,275 Franken , soll noch im Laufe des gegenwärtigen Zahres 1821 angewiesen

und den betreffenden Löbl . Ständen verabfolgt werden.

O. Provision für die den Administratoren der Eidgenössischen Kriegsgelder
zugegebenen Kassierer.

Beschluß vom 27 . Zuly 1821.

Auf den Bericht des Verwaltungsraths der Eidgenössischen Kriegsgelder , daß

die drey Herren Administratoren derselben , in Beziehung auf die bisher zu Gunsten

ihrer Kassierer statt gehabte , und vermittelst Abnahme der gestimmten Rechnung

stillschweigend genehmigte Provision von zwey vom Hundert des eingezogenen Zins¬

betrags ohne Unterschied , den Vorschlag gemacht haben : Daß von nun an , und

für die Zukunft , der betreffende Kassierer:

a) Von Kapitalsummen , die 50,000 Frkn . und darunter  betragen , zwey

vom Hundert des Zinsbetrags,

d ) Von Kapitalsummen , die über  50,000 Frkn . betragen , bis auf 100,000 Frkn .,

ein und ein halb vom Hundert des Zinsbetrags,

c) Von Kapitalsummen über  100,000 Frkn ., ein vom Hundert des Zinsbetrags,

beziehen solle , —

Hat die Hohe Tagsatzung diese von dem Verwaltungsrath als zweckmäßig ge¬

billigte Bestimmung vollkommen gutgeheißen und genehmigt.

k . Herabsetzung der EingangSgebühr vom rohen Zucker.
Beschluß vom 20 . Zuly 1821.

1) Die zufolge dem §. 3 des Beschlusses vom 16 . August 1819 über den Bezug

der Eidgenössischen . Eränzgebühren , bisdahin von dem über die Gränze eingeführten

rohen Zucker , zu zwey Batzen vom Zentner bezogene Gränzgebühr , wird von nun

an , insofern der rohe Zucker zur Raffinierung in der Schweiz selbst bestimmt ist,

auf einen Batzen vom Zentner herabgesetzt.
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2) Daß die Raffinierung im Innern der Schweiz wirklich Bestimmung und
Zweck der Einfuhr sey, soll von dem betreffenden Unternehmer, bevor ihm der
herabgesetzte Fuß der Gebühr zu gut kommt, hinlänglich bescheinigt, von den be¬
treffenden Regierungen aber sorgfältig darüber gewacht werden, daß hieraus keinerley
Unterschleif oder Ausdehnung auf den Spekulationshandel entstehe.

3) Die Tagsatzung behält sich vor, falls bey der Anwendung dieses Beschlusses
Mißbräuche und Unordnungen statt finden, oder sonst diesen Bestimmungen in Bezug
auf andere Gegenstände nachtheilige Folge gegeben werden sollte, — abhelfliche
Maßnahmen zu treffen, und, nöthig erachtenden Falls, selbst über gegenwärtigen
Beschluß neuerdings in Berathung zu treten.

^XVl. Eheeinsegnungen und Kopulationsscheine.
Konkordat vom4. Zuly 1820.

Die Eidgenössischen Stände Luzern , Zürich , Bern , Unterwalden,
Glarus , Zug, Freyburg , Solothurn , Basel , Schaffhausen , Appen-
zell beyder Rhoden, St . Gallen , Aargau , Thurgau,  Tessin , Waadt,
Wallis , Neuenburg , Gens, — und (laut nachträglicher Erklärung vom 13.2uly
1821) Ury, — überzeugt , daß zur Handhabe sittlicher und bürgerlicher Ordnung,
zweckmäßige Vorschriften über die Eheeinsegnungen im Allgemeinen, so wie ins¬
besondere über Vorweisung und Form der Verkündungs- und Kopulationsscheine,
festgesetzt werden müssen, —

Nach vorgenommener Revision des dießfälligen Konkordats von 1807, haben
sich gegenseitig über folgende Bestimmungen vereinigt:

1) Es ist Sache der! Kantonsgesetzgebung, zu b̂estimmen, unter welchen
Bedingnissen die Ehe zwischen ihren eigenen Kantonöangehörigeneingesegnet
werden möge.

2) Die Ehe zwischen dem oder der Angehörigen des einen Kantons, und der
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oder dem Angehörigen eines anderen Kantons , oder zweyer Versprochenen des
nämlichen Kantons , welche sich i'n einem andern Kanton wollen kopulieren lassen,
soll nur nach geschehener Vorweisung der Verkündungsscheine sowohl von dem
Wohnort als von der Heimath , sowie einer Erklärung der Regierung der Ver¬
sprochenen , daß kein gesetzliches Hinderniß gegen die Ehe obwalte , eingesegnet werden.
Sollte für eine Heirath zwischen Römischkatholischen ein^ Dispensation nach kanoni¬
schem Recht von der kompetenten geistlichen Behörde ertheilt worden seyn , so wird
die Vorweisung des dießfälligen Akts erfordert.

3) Zur Einsegnung der Ehe eines Schweizers mit einer Ausländerin , oder
eines Ausländers mit einer Schweizerin , ist (wenn die Kopulation in einem andern
Kanton geschiehet), nebst den Verkündungsscheinen , annoch ein Zeugniß , daß die Obrig¬
keit des schweizerischen Theils von dieser Heirath Kenntniß erhalten habe, und daß kein
gesetzliches Hinderniß gegen dieselbe obwalte , erforderlich.

4) Bey solchen Ehen zwischen einem Ausländer und einer Schweizerin , und
eben so zwischen zwey Landesfremden , muß ein Akt der Einwilligung der betreffenden
ausländischen Behörden beygebracht werden.

5) Die oben benannten Verkündungs - oder Proklamationsscheine werden von
den Herren Geistlichen oder den Ehegerichten des Geburts - und Wohnorts aus¬
gefertigt , und von den Kantonsregierungen oder den von ihnen hiezu bezeichneten
Behörden legalisiert , und sollen Tauf - und Geschlechtöname , GeburtS - und Wohnort
ausdrücklich enthalten.

6) Die Kopulationsscheine werden ebenfalls Tauf - und Geschlechtsname , Wohnort
und Heimath ausdrücklich enthalten , und müssen gleichfalls von den Kantonsregierun¬
gen oder den hiezu bezeichneten Behörden legalisiert seyn.

7) Die konkordierenden Stände anerkennen den Grundsatz , daß alle Folgen
unregelmäßiger Kopulationen , und namentlich die Verpflichtung , bey daraus entstehen¬
der Heimathlosigkeit , den betreffenden Individuen und Familien eine bürgerliche
Existenz zu sichern, auf denjenigen Kanton zurückfallen sollen , wo die Ehe eingesegnet
worden ist.

II. 4
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Ä/

Note . Schwyz kann sich in Bezug auf Verhältnisse dieser Art nicht leicht zur Eingehung

bindender Verpflichtungen entschließen , erklärt aber (unterm 4. July 182V — 13 . July 1821 —

und 3 . July 1822 ) daß von Seite der Regierung sowohl , als der geistlichen Behörden , strenge

Befehle erlassen worden , Angehörige anderer Kantone oder Fremde nur dann ehelich einzusegnen,

wenn sie eine dießfällige besondere Erlaubniß ihrer Ortsobrigkeit vorweisen können.

Graubünden (zufolge seiner wiederholt gegebenen und namentlich am 13 . July 1821 und

3 . July 1822 bestätigten Erklärungen ) hat nur gegen den siebenten Artikel Bedenken . Es über¬

nimmt die Verantwortlichkeit für alle diejenigen Fälle , wo von Seite weltlicher oder geistlicher

Behörden (unter welchen Letztern auch die stationierten Pfarrer verstanden werden ) irgend eine Mit-

wiffenschaft , Konnivenz , oder Zulassung statt gehabt hat . Aber für solche heimliche Unregelmäßig¬

keiten , wie z. B . Eheeinsegnungen , die in abgelegenen Kapellen oder gar in Privathäusern durch

fremde Geistliche subreptitio inoilo vollzogen werden , kann der Stand unmöglich haften . Ueber-

dieß wäre , bey der im Kanton anerkannten Immunität der Katholischen Priesterschaft , die Regie¬

rung außer Stand , den fehlbaren Geistlichen wirklich zu bestrafen.

Diekonkordierenden Stände hinwieder , um sich gegen alle nachtheiligen Folgen sicher

zu stellen , welche für sie aus dieser dissentierenden Stellung der Stände Schwyz und Grau¬

bünden  entstehen könnten , — haben unterm 13 . July 1821 und 3 . July 1822 erklärt , daß sie,

von nun an , den Grundsatz des siebenten Artikels des Konkordats unbedingt behaupten , und

mithin in allen Fällen , wo aus unregelmäßigen Kopulationen Heimathlosigkeit entstehet , das

Eidgenössische Recht gegen denjenigen Kanton , auf dessen Gebiet die unbefugte Kopulation vor¬

gegangen ist , anrufen werden . Schwyz und Grau bunden  haben dagegen für eintretende

Fälle von Heimathlosigkeit ihre Rechte verwahrt.

V XVII . Ehen zwischen Katholiken und Reformierten.

Nachträgliche Erklärungen über das dießfällige Konkordat.
Der Stand Tessin  hat unterm 4 . July 1820 die unbedingte Ratifikation des am 7 . July

1819 bestätigten Konkordats vom II . Juny 1812 , betreffend die Ehen zwischen Katholiken und

Reformierten (Offiz . Sammt . i . S . 287 und 288 ) , ausgesprochen ; so daß nun dieses Konkordat

zwischen den xvn Ständen Zürich , Bern , Luzern , GlaruS , Zug , Freyburg,

Solothurn , Basel , Schaffhausen , St . Gallen , Graubünden , Aargau , Thurgau,

Tessin , Waadt , Neuenburg und Genf,  bestehet.
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Ury ( 13. July 1821 ) und Unterwalben (4 . July 1820 ) haben erklärt : „ Daß sie zwar
„diesem Konkordat fremd bleiben wollen , weil ihre Gesetze keine paritätischen Ehen gestatten;
„daß aber , wenn solche Ehen dennoch geschlossen worden wären , die Eh - leute und ihre Nach¬
kommen deßwegen ihr Heimathrecht nicht verlieren sollen ."

Valsis (3 Quillst 18SS), st-ms Is oas , oü rles msriSAvs sewdiadles colltre Is voeu Nss
Ivis du Valais , »uraient etst bsnis soit <i-ms cet eint soit d-ws ä'-eutres vantoos , Is
Aouveroewent pourvoir» st oo qus »es rezsortissavs os tombeot Point st I» cksrxo lies sutres
otats -le 1» Suisse.

Diese Erklärungen von Ury , Unterwal den und Wallis,  sind ' von der Tagsahung als
beruhigend ' angenommen worden.

Es findet also der in §. 2 des Konkordats enthaltene Vorbehalt einzig noch gegen die Lö'bl.
Stände Schwyz und Appenzell  seine Anwendung.

XVIII . Verkündung und Einsegnung paritätischer Ehen.
Konkordat vom 14. August 1821.

Die Eidgenössischen Stände Zürich , Bern , Basel , Schaffhausen,
Aargau , Thurgau , Waadt , Neuenburg , Genf und (laut nachträglicher
Erklärung vom 5. November 1822) Glarus , — veranlaßt durch die neuerlich der
Katholischen Geistlichkeit vom Römischen Stuhle zugekommene Untersagung der
Einsegnung paritätischer Ehen , die mitunter auch auf die Verkündung derselben
ausgedehnt wird , — haben sich dahin einverstanden:

1) Die Verkündung dieser Ehen soll nöthigen Falls entweder durch den Refor¬
mierten P̂farrer oder durch den Zivilbeamten vorgenommen werden ; und es soll,
nach Erfüllung aller gesetzlichen Vorschriften , den Verlobten die Bewilligung ertheilt
werden , ihre Ehe durch den Reformierten Geistlichen einsegnen zu lassen.

2) Wo zwischen Angehörigen zweyer der einverstandenen Kantone eine solche
Ehe geschlossen werden soll , ist zu Ertheilung dieser Bewilligung , die Erklärung der
Regierung des Katholischen Theils erforderlich , daß der Schließung der Ehe kein
bürgerliches Hinderniß im Wege stehe.
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Note . Der termimis » guo der Anwendung vorstehenden Konkordats ist : der 12 . Juny

1822 , als derjenige Tag , wo der Eidgenössische Vorort gegen die betreffenden Stande die Annahme

der am 14. August 1821 bloß sä i-atiLoanäum genommenen vorstehenden Bestimmungen , förmlich

beurkundet hat.

Glarus  ertheilt seine .Zustimmung in so weit , als dieses Konkordat die bürgerlichen Folgen

solcher paritätischen Ehen anbetrifft.
ktsosvs »äliere »u ooseoräst äsos es sevs:

1) tzue ekaeull äss csutoos vonooräslls s Is äroit äs lsver psr ss Isxislstioo osutouale

Iss odstsolss oxxosss aux msrisxss mixtes , so kslssst xroesäsr xsr I'oküoisr civil ou psr Is

mioistrs ä» eultv rekorme, tsst s Is pudliestion <̂u's Is celsdestioo äu msrisZs.

8) (jnL Ivrs^u'tl s'sKirs äs oslebrer äsus uu äss osudous eoutrsstsus uu wsrisKS äs I»

usturs el- ässsus eutrs Iss rsssorUsssus äuu sutrs ou äs äsux sulrss äss äits ssutvus , II ns
pourrs ^ sirs prsesäs ssus uu esrtiüsst äu Kvuvsrnsmsut äu su äss csutous sux ^usls res^
sortisseut Iss epoux , xorlsut qu'il u'existo »ueuu odstsvls Isxsl s Isur msrisgs.

Unter den übrigen , zum Beytritt eingeladenen Löbl . Ständen hat Graubünden,  dessen

großer Rath dem Konkordat unter Ratifikationsvorbehalt beygetreten ist , die endliche Klassifikation

und Eröffnung des Ergebnisses der eingelangten Mehre der E . Räthe und Gemeinden , verfassungs¬

mäßig vorbehalten.

St . Gallen  endlich lehnt das Konkordat ab , beabsichtet aber dabey keinerlei , Einwendung

gegen die Zulässigkeit vermischter Ehen . -

XIX . Folgen der Religionsänderung in Bezug auf Land-

und Heimathrecht.

Nachtrag und Zusatzartikel, betreffend Las daherige Konkordat.
Dem Hauptkonkordat vom 8. Zuly 1819 , wegen Folgen der Religions¬

änderung in Bezug auf Land- und Heimathrecht (Offiz . Samml . 1. S . 288 und 289),

— ist , zufolge Erklärung vom 5. 3uly 1820 , auch Löbl. Stand Basel beygetreten.

Es bestehet demnach das Hauptkonkordat nunmehr zwischen den XVII Ständen:

Zürich , Luzern , Glarus , Zug , Freyburg , Solothurn , Basel , Schaff¬

hausen , St . Gallen , Graubünden , Aargau , Thurgau , Tessin , Waadt,

Wallis , Neuenburg  und Genf.
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Note . Unter den noch nicht Beygetretenen huldigt Bern (laut Erklärung vom 3. July

1822 ) vollkommen dem durch das Konkordat ausgesprochenen Hauptgrundsatz der Unzuläßigkeit
einer Bestrafung der Neligionsänderung durch Verlust des Bürger - und Heimathrechts ; und das
zu erlassende Gesetz dieses Standes wird besagtem Recht keinen Abbruch thun , hiemit keine

Heimathlossgkeit und auch keine andere Beschwerde für mitverbündete Stande veranlassen . Vor
wirklichem Abschluß und Annahme deü erwähnten Kantonalgesetzes aber , kann Bern dem Eid¬

genössischen Konkordat über den nämlichen Gegenstand seine förmliche .Zustimmung nicht ertheilen.
Diese Erklärung , gleichwie die bereits in die Offizielle Sammlung ( l . S . 28S ) aufgenommene

von Appenzell,  ist von den Konkordierenden als beruhigend erachtet worden . Gegen die Löbl.

Stände Ury , Schwyz und Unterwalden  hingegen , welche auf das Bestimmteste jede Theil¬
nahme an dem Konkordat ablehnen , sprachen die Konkordierenden wiederholt und namentlich am

3. July 1822 kräftige Verwahrung und unbedingten Konvem 'enzvorbehalt aus.

L . Unterm 5. Zuly 1820 ist ferner ein Zusatzartikel angenommen worden,
welchem von denjenigen siebenzehn Ständen , die in dem H"auptkonkordat
einbegriffen sind, vierzehn ihre Zustimmung ertheilt haben , nämlich : Luzern,
Glarus , Zug , Freyburg , Solothurn , Basel , Schaffhausen , St . Gallen,
Graubünden , Thurgau , Tessin , Waadt , Wallis und Neuenburg.
Derselbe lautet also:

Wenn ein Schweizerbürger (worunter auch Personen weiblichen Geschlechts
verstanden werden ) in einem andern Kanton konvertieren will , als in demjenigen,
wo er das Heimathrecht besitzt, so soll die Glaubensänderung nicht ohne Vorwissen
der Regierung , in deren Gebiet sie vorgenommen werden will , geschehen dürfen;
und diese zugleich verpflichtet seyn , die heimathliche Regierung des zu einer andern
Kirche übertretenden Schweizerbürgers von dieser Voranzeige alsogleich in Kenntniß

zu setzen. - -

Note . Zürich , Aargäu und Genf wollen beym Hauptkonkordatstehen bleiben, und
lehnen den vorstehenden Zusatzartikel ab, da sie besorgen, baß aus dessen Nachsatz unangenehme
Korrespondenzen und Mißverständnisse entstehen durften.
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e . Endlich wurde am 5. Zuly 1820 folgendes Konklusum von xvm Ständen:

Luzern , Zürich , Bern , Glarus , Zug , Freyburg , Solothurn , Basel,

Schaffhausen , St . Gallen , Aargau , Thurgau , Tessin , Waadt , Wallis,

Neuenburg , Genf , und (insoferne solches bey den Verhältnissen der Regierung
zur Kantonsgeistlichkeit möglich ist) Graubünden , — gefaßt:

Um über die Vollziehung des Konkordats jede mögliche Beruhigung zu gewähren,
empfiehlt die Tagsatzung allen Eidgenössischen Ständen auf das Dringendste , die
geeigneten Maßregeln zu treffen , daß keine Konversion ohne Vorwissen der Regie¬

rung vorgenommen werde.

Note . Ury , Schwyz , Unterwalden und Appenzell , nehmen auch an dieser

Bestimmung keinen Antheil.

— _ L

XX . Ertheilung von Heimathrechten an die Heimathlosen.
Konkordat vom 3. August 1819.

Die nachbenannten Stände der Schweizerischen Eidgenossenschaft : Luzern,

Zürich , Bern , Ury , Unterwalden , Glarus , Zug , Freyburg , Solothurn,

Basel , Schaffhausen , Appenzell beyder Rhoden , (Znnerrhoden mit dem
unten stehenden Vorbehalt ) St . Gallen , Aargau , Thurgau , Tessin , Waadt,

Wallis , Neuenburg und Genf , — haben zu endlicher Bestimmung des Zu¬
standes der Heimathlosen , nach vorgenommener Revision des darüber früher ab¬
geschlossenen Konkordats , folgende Uebereinkunft geschlossen:

1) Diejenigen Heimathlosen , welche ein von ihnen selbst, oder von ihren Eltern

besessenes Heimathrecht darthun können , denen aber dasselbe , aus was immer für

einer Ursache , nicht zugestanden werden will , sollen in demjenigen Kanton , worin
sie sich wirklich aufhalten , so lange geduldet werden , bis über ihre Heimathrechts-
ansprache entschieden seyn wird.
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2) Um diesen Entscheid zu erhalten , soll vor allem aus zwischen den betreffenden
Regierungen des angesprochenen ' und desjenigen Kantons , worin der Ansprecher
sich aufhält , eine Korrespondenz eröffnet werden , und wenn vermittelst derselben der
Widerspruch innerhalb Zahresfrist nicht gehoben werden kann , so so« derselbe un¬
gesäumt an das Eidgenössische Recht , nach dem fünften Artikel des Bundesvertrags,
gewiesen werden.

Die erbetenen Schiedsrichter sollen ihren Entscheid spätestens im Lauf der auf
ihre Ernennung zuerst folgenden Tagsatzung aussprechen , wofern anders nicht beyde
streitende Theile für einen länger « Zeitraum einverstanden sind.

3) Durch die Uebernahme oder Zuerkennung von Heimathlosen , wird den Ver¬
fügungen keineswegs vorgegriffen , welche der Kanton über die bürgerlichen Rechte
und Genüsse dieser seiner Angehörigen zu treffen für gut findet.

4) Diejenigen Heimathlosen , welche ein selbst oder durch ihre Eltern besessenes,
ursprüngliches Heimathrecht nicht darthun können , sollen demjenigen Kanton an¬
gehören , in welchem sie seit Anfang des Aahres 1863 sich am längsten aufgehalten
haben ; wobey die Kantonalversügungen über die Rechte und Genüsse derselben gleich¬
mäßig vorbehalten bleiben.

5) Würden hinsichtlich der länger » oder kürzern Duldung , oder des Aufenthalts,
die der Heimathlose in verschiedenen Kantonen genossen hat , und der dadurch be¬
gründeten endlichen Aufnahme desselben , sich Widersprüche zwischen den betreffenden
Regierungen ergeben , — so soll ihn derjenige Kanton , in welchem er zuletzt seinen
Aufenthalt oder Wohnsitz hatte , so lange dulden , bis jener Widerspruch , nach der
im Artikel 2 vorgeschriebenen Anleitung , welche auch in diesem Falle zur Richtschnur
dienen soll, gehoben seyn wird.

Obige , für die Unterscheidung und Behandlung der Heimathlosen festgesetzte
Bestimmungen , sollen gleichmäßig auf die Konvertiten und Proseliten und zu Aus-
mittlung ihrer zweifelhaften oder mangelnden Heimathsverhältnisse angewandt werden.



Note . Unter den Konkordierenden erklärt der Löbl . Stand Appenzell  I . R . : Daß er,
dem Sinn und Wesen des Konkordats gemäß , seinen Heimathlosen , zwar nicht förmliche Land-
und heimathliche Rechte , wohl aber ein sicheres Duldungsrecht angedeihen lasse , d. h . das Recht,
im Lande zu wohnen und jedes erlaubte Gewerbe gleich den Einheimischen zu treiben ; für das
Heirathen solcher Geduldeten aber , sey eine besondere Einwilligung der Regierung erforderlich;
wenn Appenzellische Heimathlose andern Kantonen zur Last fallen , so stehe ihnen die Aufnahme
als Geduldete im Lande selbst zu . — Diese Erklärung wurde am 4 . July 182t und 11 . July
1822 von den Konkordierenden Standen (ohne Tessin,  welcher gegen Appenzell I . R . die
Konvenienz vorbehält ) als genügend und dem Zweck des Konkordats entsprechend angenommen,
mithin Appenzell I . R . als im Konkordat stehend anerkannt.

Schwyz bedingt seine Ratifikation durch den doppelten Vorbehalt , daß der Kanton zu
allen Zeiten befugt sey , von diesem Konkordat zurückzutreten ; und daß auch , in Folge desselben,
keine Heimathlosen , die nicht Katholiken find , von ihm aufgenommen werden müssen ; erklärt aber
zugleich , in Fallen , wo es um Anwendung des Konkordats zu thun seyn wird , sich den Folgen
desselben nicht entziehen zu wollen . ^

Am 11 . July 1822 erklärten Bern , Luzern , Unterwalden , Freyburg , Solothurn,
Schasfhausen , St . Gallen , Aargau , Waadt , Wallis , Neucnburg , Genfund
Appenzell  A . R . , daß sie den bedingten Beitritt Löbl . Standes Schwyz nicht anerkennen
können , und gegen diesen Letztcrn , als außer dem Konkordat stehend , volle Reziprozität und
Konvenienz vorbehalten müssen . (Hiebey hat die Gesandschaft von Luzern  die Erläuterung
gegeben , dieser ihr Konvenienzvorbehalt beziehe sich bloß auf die provisorische Duldung , sonst aber
nehme ihr Hoher Stand das Anerbieten des Eidgenössischen Rechts in allen Fällen unbedingt
an ) . — Ury , Zug , Glarus , Basel , Thurgau , Tessin und Zürich,  nehmen hingegen
die Erklärung von Schwyz für einen Beytritt zum Konkordat an , mit Vorbehalt jedoch des
Gegenrechts , wenn früher oder später die beygefügten Bedingungen auf die volle Wirksamkeit der
gedachten Uebereinkunft einen nachtheiligen Einfluß haben sollten . — Jnsoferne der Löbl . Stand
Schwyz die Grundsätze des Konkordats vor dem Eidgenössischen Richter anerkennen will , wird
Appenzell  I . R . ihn als beytretend ansehen.

Schwyz erklärte hierauf , gegen diejenigen vorbenannten Kantone , von welchen es als im
Konkordat stehend anerkannt wird , dir daherigen Verbindlichkeiten getreu und ohne Gefährde zu
erfüllen . Allfällige Streitigkeiten über Heimathlose mögen , nach Anweisung des Bundes , die
Erledigung in dem Eidgenössischen Recht erhalten . Inzwischen behält Schwyz gegen die seinen
Beytritt nicht anerkennenden Stände auch seinerseits die Konvenienz vor.
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Graubünden kann zwar den Beytritt zu dem Konkordat noch nicht aufsprechen , ist aber

bereit , bey allen vorkommenden Anstanden sich der bundesgemäßen Erledigung durch das Eid¬
genössische Recht zu unterziehen . Bis zu erfolgendem förmlichem Beytritt behalten die Konkordie-
renden gegen Graubünden ( laut Erklärung vom 11 . July 1822 ) Reziprozität und Konvemenz vor.

XXI . Niederlaffungsverhaltniß unter den Eidgenossen.
Nachtrag, das daherige Konkordat betreffend.

Da bey Aufnahme des Konkordats vom 10 . July 1819 , betreffend das Niederlassungs¬
verhältniß unter den Eidgenossen , in die Offiz . Samml . I . (S . 289 — 292 ) das Verzeichniß der
Nichtbeygetretenen einsweilen weggelassen wurde , — so wird hier , nach Anleitung des Abschieds,
der Standpunkt dieses Konkordats dargestellt , wie er sich aus der dießfälligen Tagsatzungs¬
berathung vom 4 . July 1822 ergiebt ; wobey man sich übrigens , was die einzelnen Standesvota
der Nichtbeygetretenen anbetrifft , lediglich auf die Abschiede von 1819 §. XXX S . 99 bis 105
— von 1820 §. XXXIV S . 49 und 50 — von 1821 §. XXXII S . 35 — und von 1822 §. XXVIII
S . 40 bis 42 , beziehet:

a ) Die zwölf  Hohen Stande .Zürich , Bern , Luzern , Glarus , Frcyburg,
Solothurn , Aargau , Thurgau , Tessin , Waadt , Neuenburg und Genf,  verbleiben
unabänderlich bei dem Konkordat vom 10 . July 1819 , und sichern sich neuerdings gegenseitig
unbedingte Befolgung und Vollziehung desselben zu.

d) Die Löbl . Stande Ury , Schwyz , Unterwalden , Basel , Schaffhausen,
Appenzell , St . Gallen und Wallis  bleiben in Hinsicht auf das Ganze , so wie Zug
und Graubünden  in Beziehung auf den , die Personal - ober Geldbürgschaften ausschließenden
vierten Artikel , bey ihren frühern Erklärungen deS Nichtbeytritts . Demzufolge behalten die
zwölf konkordierenden Stände  sich in allem , was auf Niederlassung Bezug hat , gegen
die hievor benannten Nichtbeygetretenen,  Gegenrecht oder unbedingte Konvemenz , laut
dem §. 7 des Konkordats selbst , neuerdings auf das Bestimmteste vor.

o) Bey der hohen Wichtigkeit und Wünschbarkeit einer künftig sich ergebenden Ausdehnung
des Kreises der Konkordierenden , soll der Gegenstand der Niederlassungsverhältniffe unter den
Eidgenossen , auch für die Zukunft nicht aus dem Abschied und Jnstruktionszirkular wegfallen;
in der bestimmten Meynung jedoch , daß mit Rücksicht auf den §. 7 des Konkordats , welcher die
Anschließung den noch nicht beygetretenen Kantonen stets offen behält , — es bey künftigen Tag-



satzungen lediglich darum zu thun seyn werde , zu vernehmen , ob und in wieferne bey dem einen
oder andern jener Stände , eine Veränderung seiner bisherigen Erklärungen und Entschließungen
erfolgt sey?

XXII . Verschiedene bürgerliche Verhältnisse der
Niedergelassenen.

^ Vormundschaftliche und Bevogtigungsverhältmsse.
Konkordat vom 15. Zuly 1822.

Die Eidgenössischen Stände Zürich , Bern , Luzern , Ury , Schwyz , Unter-
walden , Glarus , Zug , Solothurn , Schaffhausen , Appenzell , Aargau,
Thurgau und Tessin , werden die Vormundschaftspflege der Niedergelassenen
nach folgenden Bestimmungen verwalten lassen:

1) Wenn ein Niedergelassener , d. h. ein solcher Schweizerbürger , welcher sich
— mit legalem Heimathschein seines Kantons — in einem andern Kanton , mit
Bewilligung der Regierung dieses Letzter« , haushäblich ansäßig gemacht hat , stirbt,
— so wird die Besieglung und Inventur sogleich von der dafür durch die Kantons-
gesetzt bestimmten Behörde des Wohnorts vorgenommen , und davon die erforderliche
Mittheilung an dieBehörde der Heimath des Niedergelassenen veranstaltet und besorgt.

2) Falls der Verstorbene eine Wittwe und Kinder hinterläßt , die im Fall sind,
unter Vormundschaftspflege gestellt zu werden , so steht die Wahl des Vormunds
und die Aufsicht über dessen Verwaltung , so wie die Genehmigung seiner Rechnungen,
der Regel nach , dem Kanton zu , dem der Niedergelassene bürgerlich angehört hat.

3) Wenn jedoch in dringenden Fällen , die Behörde des Wohnorts die schnelle
Aufsicht eines Vormundes nothwendig , und einen Aufschub als den unter Vormund¬
schaft zu stellenden Personen schädlich erachtet , so soll dieselbe sogleich für einsweilen
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einen Vormund bestellen; sie macht aber davon unverzügliche Mittheilung an die
Behörde deö Heimathorts, und'überläßt derselben die fernern Verfügungen.

4) In allen Fällen, wo es die Behörde des Heimathkantons wünfchbar und
zuträglich erachtet, kann sie diejenige des Wohnorts um Bestellung des Vogts und
waisenamtliche Aufsicht ansuchen, wo dann die Letztere der Erstern die von ihr
geprüften Rechnungen über die Verwaltung des Vermögens und den Zustand des
Vogtgutö zur Genehmigung mittheilen soll. Jedoch richtet sich die Dauer der
Vormundschaft und die Bestimmung der Volljährigkeit, so wie die endliche Bestätigung
von Käufen und Verkäufen des Vogtguts, immer nach den Gesetzen des Heimath¬
kantons. Diese Käufe und Verkäufe sollen aber nach den gesetzlichen Vorschriften
des Wohnorts vor sich gehen. So unterliegt ebenfalls die Verwaltung des Vor¬
mundes den Gesetzen des Heimathkantons; und nur wenn die Behörde der Heimath
ihm dieselben bekannt zu machen unterließe, hat sich die Verwaltung nach den Ge¬
setzen des Wohnorts zu richten.

5) Das Recht, eine niedergelassene Person, wegen Blödsinn, schlechtem Lebens¬
wandel oder Verschwendung, mit Beobachtung der dießfaüs üblichen Formen unter
vormundschaftliche Aufsicht zu stellen(Znterdiktionsvormundschaft), steht der Behörde
des Heimathkantons zu. Diese wird in einem solchen Fall, entweder von sich aus,
oder nach Anleitung deö§. L, die Vormundschaft anordnen und davon die Behörde
des Wohnorts in Kenntniß setzen. In Fällen, wo diese Letztere, durch das Be¬
nehmen oder die Verhältnisse des Niedergelassenen veranlaßt, eine solche Verfügung
erforderlich erachtet, wird sie die Heimathsbehvrden, unter Anführung der Beweg¬
gründe, davon benachrichtigen, und die daherigen Anordnungen erwarten.

Note. Basel wird gemäß den§§. t , 2, 3 und5 verfahren, kann hingegen den mit
seiner Gesetzgebung im Widerspruch stehenden§. 4 nicht annehmen.

Keileve suspeoN sa Neeisioo.

Frey bürg wäre bereit, der heimathlichen Behörde so viel einzuräumen, als nur immer



mit den Rechten eines souveränen Staats in Rücksicht auf die in seinem Gebiete befindlichen
Personen und Güter , vereinbar seyn möchte . In derjenigen Ausdehnung abch wie der Grundsatz
des Heimathorts in dem Konkordat aufgestellt ist , kann es ihm nicht huldigen . Seiner Ansicht
zufolge sollte zwar auf der einen Seite die vormundschaftliche Polizey und Verwaltung , in
Beziehung auf die Niedergelassenen , ganz nach den Gesetzen des Wohnorts  oder Nicder-
lassungskantons  ausgeübt werden . Auf der andern Seite aber könnte dann zu Gunsten
des Heimathkantons bestimmt werden , daß demselben von der verhängten Vormundschaft und der
Ernennung des Vormunds Kenntniß gegeben , die vormundschaftlichen Rechnungen mitgetheilt
werden , und ihm steh stehen solle , über diese Rechnungen sowohl , als über die Verwaltung der
Güter , die nöthig erachtenden Bemerkungen zu machen . Auch dürfte dem Heimathkanton
die Befugniß zugestanden werden , gegen seinen in einem andern Kanton angesessenen Angehörigen
ein Jnterdiktionsurtheil auszufallen , welches der Niederlassungskanton  nach erhaltener Mit¬
theilung zu vollziehen , und mithin den Vormund zu bestellen hatte.

St . Gallen  lehnt das Konkordat ab , wird aber immer bereit seyn , heimathlichen Waisen-
behö'rden seiner Niedergelassenen , Kenntniß von dem Vermögenszustande ihrer unter Vormundschaft
stehenden Mitbürger zugehen zu lassen , und überhaupt jedes mit den Gesetzen des KantonS
St . Gallen vertragliche und billige Begehren in vormundschaftlichen und Bevogtungsangclegcnheitenzu berücksichtigen.

Graubünden  findet besonders den §. 4 mit den Einrichtungen und Grundsätzen seines
Kantons nicht vereinbar , wird jedoch sehr gerne allfalligen Wünschen , rücksichtlich auf Mittheilung
der vormundschaftlichen Rechnungen und auf Anzeige der Vogtsbestellungen entsprechen.

Waadt und WalliS  behalten sich lediglich ihre Gesetzgebung und Souveranitatsrechte vor.
blsuekiltel llöclars gus I« Aouvernsment i>ron<ira » l'sxnrä ües pupilles er iniveurs

a'rmtres enntons , les meines mesures qui sont xrisss L I'exnrct lies ressvrtissuos ilu
Nach diesen allseitigen Erklärungen , haben die konkordierenden Löbl . Stände sich vorbehalten:

entweder nach ihren eigenen Gesetzen , oder nach dem Grundsatz der Rezipro-
zitä ' t , gegen Niedergelassene aus den nicht beygetretenen Kantonen zu
verfahren.

v . Testierungsfähigkeit und Erbrechtsverhättm'sse.
Konkordat vom 15. 2 uly 182h,

Die Eidgenössischen Stände Zürich , Bern , Luzern , Ury , Schwyz,
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Unterwalden , Glarus , Solothurn , Schaffhausen , Appenzell , Aargau,
Thurgau und Tessin haben ) in Hinsicht auf Testierungsfähigkeit und Erbrechts¬
verhältnisse der Niedergelassenen , die nachstehende, gegenseitige Uebereinkunst getroffen:

1) Als Niedergelassener wird betrachtet , derjenige Schweizer , welcher sich, mit
legalem Heimathschein seines Kantons , in einem andern Kanton , mit Bewilligung
der Regierung dieses Letzter» , haushäblich ansäßig macht.

2) Wenn ein solcher Niedergelassener stirbt , so hat die Behörde des Nieder-
laffungsorts lediglich dessen Verlassenschast unter Siegel zu nehmen , und erforder¬
lichen Falls zu inventarisieren , den Sterb - und Erbfall aber der heimathlichen
Behörde des Niedergelassenen anzuzeigen.

3) Die Erbsverlassenschaft ab intostsw eines Niedergelassenen , ist nach den
Gesetzen seines Heimathorts zu behandeln . Bey testamentarischen Anordnungen
sind, in Hinsicht auf die Fähigkeit zu testieren , so wie in Hinsicht auf den Inhalt
(materw ) des Testaments , ebenfalls die Gesetze des Heimathkantons als Richtschnur
aufgestellt , was auch in Bezug auf Erbtheilungen gelten soll ; betreffend aber die
zu Errichtung eines Testaments nothwendigen äußerlichen Förmlichkeiten , so unter¬
liegen solche den gesetzlichen Bestimmungen des Orts , wo dasselbe errichtet wird.

Eheverkommnisse und Eheverträge , insoferne der niedergelassene Ehemann nach
den Gesetzen seines Heimathkantons dazu berechtigt ist , unterliegen , in Hinsicht
auf ihren Inhalt , ebenmäßig den gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen des
Heimathorts des Ehemanns.

In Folge obigen Grundsatzes hat , bey sich ergebenden Erbstreitigkeiten , der
Richter des Heimathorts zu entscheiden.

Es sollen aber weder durch Testamente , noch durch Eheverkommnisse oder
Eheverträge , auf Immobilien in einem Kanton Beschwerden gelegt werden dürfen,
die nicht nach den Gesetzen des Kantons , in welchem diese Immobilien liegen , als
zuläßig anerkannt sind.

4) In Fällen , wo ein Schweizerbürger das Bürgerrecht in mehrern Kantonen



besitzt , und in einem derselben ansäßig ist , wird er als unter dem Gesetze dieses
seines Wohnorts stehend , ungesehen . Zn den Fällen aber , wo er in keinem der¬
jenigen Kantone niedergelassen wäre , deren Bürgerrecht er besitzt , wird er als unter
den Gesetzen desjenigen Kantons stehend angesehen , aus welchem er oder seine Vor¬
fahren sich an ihren Wohnort begeben haben , und unter dessen Tutelaraufsicht er
oder die Seinigen , oder seine Vorfahren , zuletzt gestanden sind.

5) Die unter Siegel gelegte Verlaffenschast eines Niedergelassenen , wenn solche
nicht in einen Konkurs verfällt , ist von der Regierung , welche dieselbe hat unter
Siegel legen lassen , bloß an diejenigen herauszugeben , welche ihr von der Regierung
desjenigen Kantons , in dem der Erblasser verbürgert gewesen ist , als die Erben
des Niedergelassenen verzeigt werden.

6) Wenn ein Niedergelassener in mehrern Kantonen das Bürgerrecht besaß,
so ist es an der Regierung desjenigen dieser Kantone , seine Erben zu herzeigen,
aus dessen Gebiet er in seinen Niederlassungsort gezogen ist , oder unter dessen
vormundschaftlichen Pflege er zuletzt gestanden hatte.

Note . .Zug findet Materie und Form , in Testamenten , Eheverträgen u . s. f., sehr enge
miteinander verbunden , die Ausscheidung schwierig , und die dießfällige Bestimmung im Konkordat
unzulänglich ; huldigt inzwischen unbedingt dem Grundsatz , baß die Niedergelassenen in allen
Erbrechtsverhältnissen nach den Gesetzen der Heimath behandelt werden.

Basels  Gesetze sind in vollkommener Uebereinstimmung mit den §§. 1 und 2 ; auch in An¬
sehung der Erbschaften ab wtestato anerkennt die Regierung unbedingt die Gesetze und den Richter
der Heimath ; für testamentliche Verfügungen und Eheverträge hingegen , müssen die Gesetze und
das Forum des Wohnorts unbedingt behauptet werden.

Freyburg  kann von den zwey Grundsätzen nicht abweichen , daß einerseits eine Erbs-
verlassenschaft nach den Gesetzen des Orts , wo sie eröffnet wird , zu behandeln sey, und daß ander¬
seits Eheverträge den Gesetzen des Orts , wo sie abgeschlossen worden , unterliegen.

St . Gallen  lehnt das Konkordat ab , wird aber keine Einsprache dagegen machen , daß
der Heimathkanton , so oft sich das Vermögen des Niedergelassenen auf seinem Gebiete befindet,
seine Gesetz - und sein Forum auf dasselbe anwenden will.



Graubünden , Waadt , Wallis , Neuenburg und Genf lehnen das Konkordatebenfalls ab.

Auf diese Erklärungen haben die Konkorbierenden gegen die Nichtkonkordierenden die An¬wendung ihrer Gesetze oder des RcziprozitLtSgrundsatzes vorbehalten.

6 . Behandlung der Ehescheidungöfälle.
Konkordat vom 6. 3uly 1821.

Zn Fällen von gänzlicher Ehescheidung oder zeitlicher Trennung (sogenannter
temporärer Scheidung ) zwischen schweizerischen Niedergelassenen , und auch über
die darauö hervorgehenden Fragen wegen Sönderung der Güter oder andern
ökonomischen Verhältnissen oder Pflichten , hat die kompetente richterliche Behörde
des Heimathkantons des betreffenden Ehemanns zu entscheiden. Zedoch bleibt diesem
kompetenten Richter , gutfindenden Falls und unter besondern Umständen , die Dele¬
gation oder Ueberweisung an den Richter des Wohnorts unbenommen.

Note . Diesem Konkordat sind beygetreten : .Zürich , Bern , Glarus , Basel , Schaff¬hausen , Graubünden , Aargau , Thurgau und Appenzell A . R .; dann mit Ver¬wahrung der Katholischen Kirchensatzungen , welche die geistliche Kompetenz in Hinsicht der Aus¬lösung oder zeitlichen Trennung der Ehe begründen : Luzern , Zug , Freyburg undSo lothurn.

Ury , Schwyz , Unterwalden , Tessin und (zufolge nachträglicher Erklärung vom15. Julh 1822 ) Wallis , lehnen jede Theilnahme an dem Konkordat ab , weil die Ehe einSakrament der Katholischen Religion sey , und daher ihre Auflösung kein Gegenstand des bloßenbürgerlichen Vertrags seyn könne . Appenzell I . R . erklärt das Nämliche , wird aber ( laut
grsandtschaftlichrr Erklärung vom 15 . July 1822 ) immer wachten , sich in Hinsicht auf die Gütermit der Regierung des Heimathorts in 's Einverständniß zu setzen.

St . Gallen  glaubt , dir Aufstellung des Richters vom Wohnort würde dem Ansehen einerjeden Landesobrigkeit besser zusagen , und bleibt daher dem Konkordat fremd . Eben so Waadt,
welches sich jedoch dahin vereinigen könnte , den Richter des Wohnorts erst nach einer gewissen,zu bestimmenden Zahl von Jahren der Ansäßigkeit eintreten zu lassen.

bleuvliätel et Ksneve soralent äisposvz st s'evteosrv sur le priocipo , guaut st latlissvlutioo su lioo äu marines uoiguewoot ; mais von guant aux sispositioo»
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I

coaceroaot les disns, Isz^uelles os peuvent etre faites que saus I'autoritä Zu )uxe Zu Zowi-

vils . IVeuvdütel ajouts ^u'U reuroie taujours , eu es « Zs Zivoroe, les parties Zavuut Is zuKs

Zu lisu Z'oriKiue.

Auf diese Erklärungen hin , ist von den Konkordierenden gegen die Angehörigen der nicht-

beygetretenen Stande volle Anwendung der Gesetze oder der Rcziprozität bestimmt vorbehalten worden.

XXILI . Gegenseitige Stellung der Fehlbaren in Polizeyfällen.
Nachtrag, das daherige Konkordat betreffend.

Note . Dem am 9. July 1818 bestätigten Konkordat vom 7. Juny 1810 , wegen gegen¬

seitiger Stellung der Fehlbaren in Polizehfällen (Offiz . Sammt . i . S . 306 ) ist , zufolge gesandt-

schaftlicher Eröffnung vom 4 . July 1820 , noch der Stand Tessin beygetreten . ES bestehet dem¬

zufolge dieses Konkordat nun unter xvm Kantonen ohne Aargau , Waadt , WallisundGenf.

XXIV . Polizeyverfügungen gegen Gauner , Landstreicher und
gefährliches Gesindel.

Nachtrag, das daherige Konkordat betreffend.
Note.  Ueber das Konkordat vom 17 . Juny 1812 (bestätigt den 9 . July 1818 ) betreffend die

Polizeyverfiigungen gegen Gauner , Landstreicher und gefährliches Gesindel (Offiz . Sammt . l - S . 307

bis 309 ), ist unterm4 . July 1820 die unbedingte  RatiflkationSerklärung des Standes Tessin

erfolgt . Es fällt demnach der , S . 309 Zeile 3 von unten eingerückte Vorbehalt desselben weg.

XXV . Ertheilung und Formulare der Reisepässe.
Nachtrag, das daherige Konkordat betreffend.

Note.  Da der Stand Tessin  nunmehr (4 . July 1820 ) die unbedingte  Ratifikation des

Konkordats vom Jahv 1813 (bestätigt den 9 . July 1818 ) betreffend die Ertheilung und die

Formulare der Reisepässe (Offiz . Sammt . I . S . 310 bis 315 ), ausgesprochen hat , — so fällt sein

Vorbehalt (das . S . 315 ,Z . 9), ebenfalls weg.
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XXVI . Linthunternehmung.

^ Instruktion für die Eidgenössische Wasserbaupvlizeykommission
zu Erhaltung der Arbeiten der Linthunternehmung.

Zufolge den Tagsatzungsbeschlüssen vom 28. Zuly 1804 §. 18 (Offiz . Samml . 1.
S . 326) und vom 6. Zuly 1812 (das. S . 336 u. s. s.) lag der Obersten Bundes¬
behörde die Ertheilung einer Instruktion für diejenige Eidgenössische Wasserbau-
polizeykommission ob , welche zu Erhaltung der Lintharbeiten , unmittelbar nach
erfolgter Uebernahme der Linthbezirke durch die betreffenden Genoßsamen , in Wirk¬
samkeit treten soll.

Diese Instruktion , so wie sie von der Linthaufsichtsbehörde entworfen und hier¬
auf unterm 22. Zuly 1822 von der Tagsatzung einmüthig ratifiziert worden ist , —
befindet sich im 2lften Heft des Offiziellen Notizenblatts , die Linthunternehmung
betreffend , I.XXX S . 434 bis 467 , eingerückt , und ist auch als Beilage Litt.
des Tagsatzungsabschieds von 1822 auf 10 Folioseiten besonders abgedruckt , — so
daß die Aufnahme ihres Inhalts in gegenwärtige Offizielle Sammlung nicht noth¬
wendig erachtet wird.

R . Ernennung der Linthwasserbaupolizeykommission.

Nach Genehmigung vorerwähnter Instruktion , ist die Hohe Tagsatzung (22. Zuly
1822) zur wirklichen Ernennung der Eidgenössischen Linthwasserbaupolizeykommission
geschritten , welche, zufolge den §§. 3 und 4 deS Tagsatzungsbeschlusses vom 6. Zuly
1812 (Offiz . Samml . l . S . 336 und 337) aus fünf Mitgliedern bestehen soll , die
auf sechs Zahre gewählt werden , nach Verfluß dieser Zeit aber immer wieder
wählbar sind, und unter denen sich aus jedem der drey Kantone , in deren Gebiet
die Linthkanäle gelegen sind, jederzeit Ein Mitglied befinden muß.

II. 6
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Die Kommission besteht aus folgenden Mitgliedern:

Dem bisherigen Presidenten der Linthaufsichtskommission , Herrn Staatsrath Hs.

Konrad Escher von Zürich, , als Presidenten.

Herren Rathsherr Schindler  von Mollis.

„ Mseckelmeister Reichlin  von Schwyz.

Kantonsrath und Kreisammann Zgnaz Gmür  von Schelms.

„ Ingenieur -oberstlieutenant und Kantonsrath Salomon Hegn  er von Win-

terthur.

XXVII . Münzwesen.

^ Nachtrag, betreffend die bestehenden Konkordate.̂
Note . ») Dem Konkordat vom 14. July 1819, wegen des Schweizerischen Münzfußes

(Offiz. Samml . l. S . 350 und 351) ist, zufolge Erklärung vom 18. August 1820, auch der Stand
Genf  beygetreten , in so weit sich solches auf seine Verhältnisse mit den Mitstanden beziehet.
ES belauft sich demnach dieLahl der Konkordierenden auf XX Stände , ohne St . Gallen und

Graubünden.

Note.  b ) Durch die am 18 . August 1820 erfolgte RatifikationSerklarung des Standes

Waadt,  ist nun dem zweyten Konkordat vom 14 . July 1819 , wegen gegenseitiger Mittheilungen

zwischen den Kantonen in Münzangelegenhciten (Offiz . Samml . i . S . 352 ) , — unbedingte An¬

nahme von allen Ständen zu Theil geworden.

R. Werthung der Brabänter- und andern deutschen Kronenthaler bey
Zahlungen an die Eidgenössische Zentralkassa.

Beschluß vom 16. Zuly 1821.

Von den durch Beschluß vom 14. July 1819 (Offiz . Samml . I . S . 352 und 353)

festgesetzten Bestimmungen , hinsichtlich der Werthung ausländischer Thaler bey

Eidgenössischen Zahlungen , wird einzig für die gewöhnliche , bey dem Presidenten

des Vororts in Verwahrung liegende Kassa , als Ausnahme festgesetzt, daß die

Stände bey Entrichtung ihrer jährlichen Beyträge die Brabänter , oder andere
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deutschen Kronenthaler von gleichem Gewicht und Werth zu 3 Franken 9 Btz. 2 Rp.
berechnen können.

XXVIII. Postwesen.
Erläuterung vom 6. August 1822 , betreffend den Zweck der durch das
Konkordat vom 10. July 1818 festgesetzten Vorlegung der Pofttarife.

(Vergl . Offiz . Samml . I . S . 357 6 und 358 .)

Die Eingabe der Tarife wird zu dem Zweck einer Gewährleistung des ersten
Konkordats vom 10. Zuly 1818 (Offiz . Samml . I . S . 357 8) verlangt , und es soll
dadurch erzielt werden , daß der anerkannte Grundsatz der Unzuläßigkeit irgend einer
Erhöhung der Pofttaxen oder einer Veränderung der Poftrouten allerseits genaubeobachtet werde.

Note . Dieser Erläuterung find beygetreten : Zürich , Luzern , Ury , Schwyz,
Unterwalden , GlaruS , Zug , Freyburg , Schaffhausen , Appenzell , Grau-
bünden , Aargau , Thurgau , Genf ; dann Solothurn , welcher letztere Stand die
Worte im Konkordat v : bey dem früher angenommenen Grundsatz der Unzuläßig¬keit irgend einer Erhöhung der Posttaxen oder Veränderung der Postroutenu . s. f. auf einen ältern Zustand , als den von 1818 , beziehen will.

Bern kann das Konkordat 6 nach seinem bisherigen Inhalt nicht annehmen , und muß
jede Revision oder Modifikation der Tarife von Seite der BundeSbehb 'rde , beharrlich ablehnen.Wenn aber die Einladung an diesen Hohen Stand ergehet , seinen Posttarif im Sinn des Konkor¬
dats s einzugeben , so wird er sich darüber an der Tagsatzung von 1823 erklären.

Basel kann sich weder zu Anerkennung bleibender Posttarife verpflichten , noch zu einer
nähern Prüfung der seinigen verstehen , außer einzig zur Erwahrung der doppelten Thatsacheeiner völligen Gleichstellung der Eidgenossen mit den Einheimischen und einer unveränderten
Fortdauer der eigenen Posttaxen auf bisherigem Fuße . Demnach äußert die Gesandtschaft die
Ueberzeugung , daß , insoserne die Vorlegung der Tarife einzig in Beziehung aus das Konkordat s
statt finde , der Stand Basel den seinigen unbedenklich eingeben werde.



44

St . Gallen muß auf einer allseitigen Revision der Tarife beharren , und halt dafür , baß

es nicht um unbedingte Bestätigung übermäßiger Taxen , weil dieselben dermalen bestehen , zu

thun seyn solle , wohl aber um Einführung eines billigen Verhältnisses zwischen allen Ständen,

wodurch allein hinlängliche Remedur und bessere Ordnung für die Zukunft bewirkt werden könne.

Die genaue Handhabung dieses Grundsatzes ist für den Stand St . Gallen ein unerläßliches

Bedingniß des Bestandes aller drey Konkordate; » »erhältlichen Falls aber müßte er auf

seine besondere Konvenienz zurücktreten.

Tessin  könnte , insoferne einige Stände , welche früher in den Konkordaten begriffen waren,

entweder von denselben zurücktreten oder zu ihrer Vollziehung nicht Hand bieten , — sich auch

seinerseits nicht mehr als gebunden ansehen.

Vauil et Valais . Des qus le Principe «l'nne parkaite exalile ci'avantagcs , ä Proportion

äss cliai-ges et ilos «listances , nur» ete recvnnu , ces äeux etats acquiescervnt volontier « —

par voie 6s ooncorrlat — ü uns revision keäeralo. Mais sau« es preliwioaire indispensable,

ils continueront ä rekuser.

Keuobätel  reserv -s les clroits <Ie rvAsls lles xonvernemeos en wativrs cis postes , ne

pouvaut reooooaitre » la viete aueune eompvteuee a cet vgarck.

XXIX Freyzügigkeit mit Oesterreich.
Gegenseitige Erklärungen vom 16. Augstmonath 1821, wegen Ausdehnung

des, seit 1804 zwischen Sr . K. K. Apostolischen Majestät und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft bestehenden FreyzügigkeitSvertragS, auf
den dermaligen Länderbestand beyder Kontrahierenden Staaten.

(Vergl . Offiz . Samml . l . S . 361 — 368 und namentlich die Note S . 366 .)

Nachdem Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich , König von Hungarn,

Böheim , der Lombardei und Venedig , von Galizien und Lodomerien ; Erzherzog

von Oesterreich rc. rc. mit den zwey und zwanzig Kantonen der Schweizerischen

Eidgenossenschaft dahin übereingekommen ist , daß der am 3. August 1804 zwischen

beiden Staaten geschlossene Vermögens - Freyzügigkeits - Vertrag seine Anwendung

auch auf jene Gebietestheile finden soll, welche seit jenem Zeitpunkte beiden Staaten
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zugefallen sind ; — So erklären Wir Franz Alban von Schraut , des königlich
Hungarischen St . Stephans -Ordens Ritter , Sr . Kaiserlichen und Königlich -Apostoli¬
schen Majestät wirklicher Geheimerrath , außerordentlicher Gesandte und bevoll¬
mächtigter Minister bey der Schweizerischen Eidgenossenschaft , im Namen und aus
besonderem Auftrage allerhöchstgedachter Sr . Majestät , hiermit auf das feierlichste
und verbindlichste , daß sämtliche in erwähntem Vertrage enthaltenen Bestimmungen
in allen jenen Provinzen und Gebietestheilen , welche seit dem 3. August 1804 mit
der Oesterreichischen Monarchie vereinigt worden sind , unter der Gegenzusage ihre
volle Anwendung finden sollen (wie sie denn solche auch bereits gefunden haben), daß
von Seite der wohlerwähnten Schweizerischen Eidgenossenschaft dieser Vertrag in
allen seit seinem Abschlüsse mit Ihr vereinten neuen Kantonen und andern Gebie¬
ten oder Gebietestheilen eben so vollständig angewandt und vollzogen werde.

Zur Urkunde dessen haben Wir gegenwärtige Erklärung eigenhändig unter¬
zeichnet und mit der Fertigung des k. k. Gesandtschasts - Sekretärs , so wie mit dem
Gesandtschafts - Siegel versehen lassen , um sie gegen eine gleichförmige Erklärung
des Vorortes der Eidgenossenschaft auszuwechseln ; so geschehen, Zürich , den 16. Au¬
gust 1821.

(8 . 8 .) S chr au t.
Auf Befehl Sr . Exzellenz,

Der Gesandtschafts - Sekretär,
Graf  Bentzel.

8 .

Nachdem die XXII . Stände der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit Sr . Maje¬
stät dem Kaiser von Oesterreich , König von Ungarn , Böheim , der Lombardei und
Venedig , von Galizien und Lodomerien , Erzherzogen von Oesterreich rc. rc. rc. dahin
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übereingekommen sind , daß der am 3 . August 1804 zwischen beyden Staaten ge¬

schlossene Vermögens - Freyzügigkeits - Vertrag seine Anwendung auch auf jene Ge¬

bietstheile finden soll , welche seit jenem Zeitpunkte beyden Staaten zugefallen sind , —

so erklären Wir David von Wyß,  Bürgermeister des Eidgenössischen Vororts

Zürich und President der Eidgenössischen Tagsatzung , im Namen der XXII Kantone

der Schweiz , hiemit auf das feierlichste und verbindlichste , daß sämmtliche , in er¬

wähntem Vertrage enthaltene Bestimmungen , in allen seit dem 3. August 1804 mit

der Schweizerischen Eidgenossenschaft vereinten neuen Kantonen und andern Gebieten

oder Gebietstheilen , unter der Gegenzusage ihre volle Anwendung finden sollen (wie

sie denn solche auch bereits gefunden haben ), daß dieser Vertrag in allen jenen Pro¬

vinzen und Gebietstheilen , welche seit seinem Abschluß mit der Oefterreichischen

Monarchie vereinigt worden sind , eben so vollständig angewandt und vollzogen werde.

Zur Urkunde dessen haben Wir gegenwärtige Erklärung eigenhändig unterzeichnet

und mit der Unterschrist des Kanzlers der Eidgenossenschaft , so wie mit dem Eid¬

genössischen Siegel versehen lassen , um sie gegen eine gleichförmige Erklärung Sr.

Exzellenz des K . K . Oesterreichischen außerordentlichen Gesandten und bevollmäch¬

tigten Ministers bey der Eidgenossenschaft auszuwechseln ; so geschehen in Zürich,

den 16. Augftmonath 1821.

Der Amtöbürgermeister des Eidgenössischen Vororts Zürich,

President der Tagsatzung:

von Wyß.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

' Mousson.

(1 .̂ 5 .)
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XXX . Freizügigkeit mit Bayern.

Nachträgliche gegenseitige Erklärungen vom 29 . August und 29 . November
1821 , betreffend den dermaligen Standpunkt des daherigen Vertrags
vom 20 . July 1804.

(Vergl . Offiz . Samml . l S . 373 - 377 .)

Note.  Auf Verlangen des Löbl . Standes Neuenburg  hat der Eidgenössische Vorort durch
eine unterm 29 . Augstmonath 1821 gegen die Kö'nigl . Bayerische Regierung ausgestellte Erklärung,
den Beytritt des gedachten Standes zu dem bestehenden Freyzügigkeitsvertrag förmlich beurkundet;
worauf das Königlich Bayerische StaatSministerium des Hauses und des Aeußern , vermittelst
einer aus München vom 29 . November 1821 datierten , von Sr . Exz . dem Grafen von Rechberg
unterzeichneten Note , erwiederte : daß , da in Gemäßheit des ersten Artikels des bestehenden
Freyzügigkeitsvertrags , die Ausdehnung des freyen Vermögenszugs auf die seither beyderseits
acquirierten LandeStheile keinem Zweifel unterworfen seyn könne , — Seine Majestät der König
keinen Anstand nehmen , auf das gestellte Ansuchen hiemit erklären zu lassen : „ Daß Allerhöchst-
„ dieselben die Theilnahme des Eidgenössischen Kantons Neuenburg an der , zwischen Bayern
„und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vertragsmäßig bestehenden Freyzügigkeit , vollkommen
„anerkennen : daß jedoch diese Erklärung nicht also angesehen werden solle , als
„habe jemals über diese Theilnahme ein .Zweifel obwalten können ; vielmehr
„sey dieselbe von selbst , schon vor der gegenwärtigen Erklärung , in Folge
„des ersten Artikels des Freyzügigkeitsvertrags vom 20 . JulY  1804 in voller
„Kraft  g :e w.esen ."

XXXI . Freyzügigkeit mit Würtemberg.
Nachträgliche gegenseitige Erklärungen vom 29 . August und 29 . November

1821 , betreffend den dermaligen Standpunkt des daherigen Vertrags
vom 5 . July 1809.

(Vergl . Offiz . Samml . I . S . 378 — 382 .)
Note.  Bey Gelegenheit der Uebersendung einer , auf Verlangen des Standes Neuen bürg,

unterm 29 . Augstmonath 1821 ausgestellten urkundlichen Erklärung , betreffend den Beytritt des
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benannten Löbl. Standes zu diesem Freyzügi 'gkeitsvertrag , — hat der EidgenössischeVorort zu¬

gleich gegen die Königlich Wurtembergische Regierung ausgesprochen: „ Diejenige Bestimmung des

„ dritten Artikels, worin es heißt : der Vertrag erstrecke sich auf den ganzen Umfang beyder

„Staaten, — werde diesseits dahin verstanden , daß auch die seit dem Jahr 18V 9 mit
„dem Länderbestande beyder Kontrahenten neuvereinigten Gebietstheile

„in den Wirkungen des Traktats bereits miteinbegriffen  seyen ."

Hierauf antwortete Se . Erz . der Königl . Wurtembergische Minister der auswärtigen Angele¬

genheiten , Graf Wintzingerode , durch eine aus Stuttgart vom 29. November 1821 datirte .Zu¬

schrift: „Die Erklärung , welche der Eidgenössische Vorort dem dritten Arti¬

kel des gedachten Vertrags gebe , stimme ganz mit der Ansicht der Königlich
„Würtembergischen Regierung überein ."

Demzufolge enthält die vom 29. November 1821 datierte , von dem Grafen Wintzingerode
unterzeichnete , und mit dem Königl . Jnsiegel bekräftigte Annahmsurkunde in Beziehung auf die

Neuenburgische Beytrittserklärung , die ausdrückliche Zusicherung : „Daß dieser Vertrag von

„Würtembergischer Seite eben so gegen den Löbl . Stand Neuenburg , w i e

„gegen die übrige Eidgenossenschaft  werde beobachtet
„werden ."

XXXII . Freizügigkeit mit Sachsen.

Daherige Erklärungen vom 24 . Juny und 6 . July 1820.

ä . Königlich - Sächsische Erklärung.

Wir Friedrich August , von Gottes Gnaden , König von Sachsen , rc. rc. rc. Ur¬

kunden und bekennen hiemit für Uns und Unsere Nachfolger an der Regierung , daß

Wir Uns mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft über eine wechselseitige völlige

Freyzügigkeit vereiniget haben , demzufolge:
1.

Von keinem aus Unsern Landen durch Auswanderung , Erbschaft , Vermächtnis,

Schenkung oder aus andere Art in die Schweiz ausgehenden Vermögen irgend ein

Abschoß oder Abzugsgeld erhoben werden soll.
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3.

Diese Freyzügigkeit soll ebest sowohl statt finden, wenn Stadträthe, oder andere
Patrimvnial-Obrigkeiten und Korporationen, als wenn Unsere Kassen den Abschoß
oder das Abzugsgeld zu erheben haben würden.

3.
Die vorstehenden Bestimmungen sollen sowohl auf alle jetzt anhängige, als auf

alle künftige Fälle angewendet werden.

Diese Freyzügigkeit erstreckt sich jedoch nicht auf eine Befreiung der Schweizeri¬
schen Angehörigen:

s) von solchen schon bestehenden oder noch einzuführenden Abgaben, welchen
Unsere eigenen Unterthanen von dem in Unsern Landen erlangten erbschaftlichen
Vermögen ohne Rücksicht auf eine Exportation unterworfen sind;

l>) von der Abgabe an Einem vom Hundert, die zum Unterhalt der Orts-Armen
von demjenigen erbschaftlichen Vermögen zu entrichten ist, welches aus dem Nachlasse
eines hiesigen Einwohners außerhalb des Weichbildes der Stadt Dresden an andere
inländische oder ausländische Orte ausgeführt wird, und in gleicher Maaße auchan andern Orten der hiesigen Lande entweder bereits besteht, oder durch künftige
Gesetze eingeführt werden sollte.

Zu dessen Urkund und Bekräftigung haben Wir diese Unsere Erklärung eigen¬
händig unterschrieben und unter Unserm königlichen Znsiegel ausfertigen lassen.

Schloß Pilnitz, am 24. Zuny 1820.

Friedrich August.
(1 .̂ 8 .)

Graf von Einsiedet.

ii.
7
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6 . Eidgenössische Erklärung.

Wir Schultheiß und Rath der Stadt und Republik Luzern , als wirklicher

Eidgenössischer Vorort , beurkunden hiemit , im Namen , und nach der Uns erklärten

Zustimmung der XXII Stände der Schweiz:

Daß die Schweizerische Eidgenossenschaft sich mit Seiner Majestät dem König

von Sachsen über eine wechselseitige völlige Freyzügigkeit vereiniget habe , welcher

zufolge:
1.

Von keinem aus der Schweiz durch Auswanderung , Erbschaft , Vermächtniß,

Schenkung , oder auf andere Art in das Königreich Sachsen ausgehenden Vermögen,
irgend ein Abschoß oder Abzugsgeld erhoben werden soll.

2.

Diese Freyzügigkeit soll eben sowohl statt finden, wenn Stadträthe , oder andere

Ortsobrigkeiten und Korporationen , als wenn die Staatskassen den Abschoß oder

das Abzugsgeld zu erheben haben würden.

3.

Die vorstehenden Bestimmungen sollen sowohl auf alle jetzt anhängige , als auf

alle künftige Fälle angewendet werden.
4.

Diese Freyzügigkeit erstreckt sich jedoch nicht auf eine Befreyung der Angehöri¬
gen des Königreichs Sachsen:

von solchen schon bestehenden , oder noch einzuführenden Abgaben , welchen

die eigenen Schweizerischen Angehörigen von dem in der Schweiz erlangten erb-

schaftlichen Vermögen , ohne Rücksicht auf eine Exportation , unterworfen sind;

d ) von der Abgabe , die bey Ausführung von Vermögen an andere inländische
oder ausländische Orte , hie und da in der Schweiz von dem Nachlaß eines Bürgers

zum Unterhalt der Ortsarmen entweder nach schon bestehenden Gesetzen zu entrichten

wäre , oder durch künftige Gesetze eingeführt werden sollte , insofern der Betrag
einer solchen Abgabe eins vom Hundert nicht übersteigen würde.
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Zu essen Urkunde und Bekräftigung diese Unsere Erklärung von dem Amts¬

schultheiß der Stadt und Republik Luzern , Presidenten der Tagsatzung und des
Vororts , so wie von dem Eidgenössischen Kanzler unterschrieben und mit dem
Eidgenössischen Siegel versehen worden ist ; in Luzern am 6. Zuly 1820.

Der Amtsschultheiß der Stadt und Republik Luzern
als Eidgenössischen Vororts,

President der Tagstrtzung:
(1̂ . 8 .) Vinzenz R ü t t i m a n n.

Der Eidgenössische Kanzler:

Mousson.

Note:  Die Auswechslung dieser beyden Urkunden wurde zwischen dem Kö'nigl . Sächsischen
und dem Eidgenössischen Geschäftsträger in Paris am S. September 1820  vollzogen . Auch ist
man übereingekommen , daß die gesetzliche Kraft dieses Vertrags , vom nämlichen Lage der Aus¬
wechslung an , gegenseitig beginnen soll.
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XXXM Freyzügigkeit mit Parma.

Vertrag

zwischenI . M. der Frau Erzherzogin
Maria Louisa von Oesterreich, Re¬

gierenden Herzogin von Parma,
Piacenza und Guastalla rc. re., und
der Schweizerischen Eidgenossen¬

schaft.

(Dom 11. und 28. Dezember 1821.)

Nachdem Zhro Majestät die Frau
Erzherzogin Maria Louisa von Oe¬
sterreich, Regierende Herzogin von Parma,
Piacenza und Guastalla rc. rc., und die
Schweizerische Eidgenossenschaft, in der
Absicht, die zwischen den beyderseitigen
Staaten bestehenden freundschaftlichen
Verhältnisse noch fester zu knüpfen, und
den wechselseitigen Verkehr möglichst zu
begünstigen, sich über den Grundsatz einer
reziprozierlichen Aufhebung der Heimfall¬
rechte, so wie des Abzugs in Vermögens-
exportationsfällen aus dem einen Staat
in den andern, vorläufig einverstanden
haben, —ist die nähere Anwendung dieses

KttK Akcr-'r«

siteE« see . eee ., e /a

r'KLr'o»«

(val 11 e SS vioswbrs 1881.)

8us lilaosiä I'rtrciäueliessu ölLuix

Lriaî ä'̂ ustris , vuodessL äi ksrms,
kiseonr», s LlusstsIlL sos . esc ., o Is
Lonkeclorsrions 8virrsrs, volsnäo visppiü
8trinzsre e oousoliclars 1s rslarioni osi-
steuti ä'umieiris, e ksvorirs il rsoiproeo
oomiusrsio, kgnno prsliinwürmsuts son-
vsnuto ä'sdolirs rscixrosuments ogni
äiritts ä'̂ ldinsMo , oorae aiiclls äi ko-
rsnsitü, o llstorsions in essn äi trssporto
«teils sostanrs «lu uns 8tato nsll' sl-
tro. L'snslogs appUesrions 6i gussto
8tsbilito8i prineipio, tu sppignutu äili-
Asnlsmsnts soll» corri8pon66nra, e re-
xolsts nvl piü Musto niocio, e quinäi
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aufgestellten Grundsatzes, durch geführten
Briefwechsel sorgfältig ausgemitkelt und
genauer bestimmt worden, und daher die
nachfolgende verbindliche Uebereinkunft zu
Stande gekommen.

Zu diesem Ende hin, haben Sie,
um das gegenwärtige Verkommniß ab¬
zuschließen und zu unterzeichnen, er¬
nannt:

Zhro Majestät die Frau Erzherzo¬
gin von Oesterreich, Regierende Her¬
zogin von Parma, Piacenza und Gua-
stalla, rc. rc.:

Den Herrn Adam Albert Grafen
von Neipperg, Großkreuz des heiligen
Kaiserlichen Konstantinianischen St . Ge-
orgsordens, Kommandeur des Maria
Theresiaordens, Troßkreuz des Schwedi¬
schen Schwerdtordens, des Russischen St.
Annaordens, des Sardinischen Ordens
der heiligen Mauritius und Lazarus, deü
heiligen Ferdinand, so wie des Verdienst¬
ordens Beyder Sizilien; Ritter des Russi¬
schen St . Georgsordenö vierter Klaffe;
zweyten Znhaber des Husarenregiments
Nro. 3; Kämmerer, wirklichen Geheimen
Rath und Generallieutenant in Diensten
3hro Majestät des Kaisers von Oester¬
reich; President des Militärdepartements,

tu tissata la seinem « oenvenrione vdkli-
Zstori».

^ tale elletto dann« nominato per
coneluuüere, e sottpscrivere Is präsente
convenricms, eine:

8ua Naestä l'-lreiäuebesss ü'̂ ustris,
vuellessa üi Parma, piseenra , e Oua-
stslla eee. eee. :

II 8ignor ^clamo Alberto Leute üi
Keipperg, 6ran Lroce clel 8acro ^nge-
lico Imperial Orüine Lonstantinianoüi
8sn Oiorgio, Lommsnüatere ävll' Orüine
üi Karia peress, Oran Lreee üell' Orüine
üella 8psüs üi 8veria, üi 8. -lnna üi
kussia, üei 8snti ülsuririo s Larrsro üi
8arüegna, üi 8an pernsnäo e üei Hlerito
üells vne 8ieilie , Lavalisrs üi «znarts
elssse üi 8an OiorZio üi kussia, seeanüo
propristsrio üei ke ĝimento ü'vsssri
l̂ ro. 8., Liswderlano, Lonsî liere intime
Ättusls üi 8tatv, e I.uogvtenente Oenersle
ol 8ervi îo üi 8us Ugesta I'Imperatore
ü'̂ nstria; presiüente üei vipartimento
.llilitare, Lomanüante superiore üells
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Oberkommandant der Truppen, und Be¬
auftragt mit den auswärtigen Angelegen¬
heiten der Herzogthümer Parma, Piacenza
und Guaftalla, —

Und die Schweizerische Eidgenossen¬
schaft:

Den Herrn Hans von Reinhard,
Bürgermeister des Standes Zürich, Mit¬
glied des Vorörtlichen Staatsraths, und
gewesenen Landammann der Schweiz, —

Welche, nachdem sie ihre Vollmachten
ausgewechselt und dieselben in behöriger
Form befunden haben, über die nach¬
stehenden Artikel übereingekommen sind,
und übereinkommen:

Art. 1.
Die in den Staaten Zhrer Majestät

der Frau Erzherzogin, Regierenden Her¬
zogin von Parma, Piacenza und Gua-
stalla, bestehenden Verordnungen, Gesetze
und Uebungen, in Hinsicht auf das Heim¬
fallrecht, sollen keine Anwendung auf die
Angehörigen der Schweizerischen Eid¬
genossenschaft finden. Demzufolge sind
diese letzter» befugt, in den Staaten Zhrer
Majestät jede Art von Vermögensanfall,

trupps, 6(1Inosriesto äozli sllaii esteri äei
vucsti üi ksrms, pigoenrg, e Uurwtalls, —

k Is donkeäersricme Svirrera:

II 8iznvr Oiovsnni äs Heinllsrä,
LorZomsstro äolls kepudlien äi LuriZo,
liloindro äel Lonsiglio äi 8tnto äells Lon-
foäorsrione, 6 Siä . Lanäsnnnsnno äells
Svirrora, —

I gusli äopo avsre csmdiste lo loro
klenipotenre, eä sv6näol6 trovats in
äabita korws, kanno convenuto o oon-
vonzono guanto sic ûs:

^rt . 1.

Le oräinsnrs , IbM , e eon8U6tnäini
in materis ä'EinkMio , veglisnti nezli
8tsti cli 8un lilsestä l'̂ roiäucllesss, vu-
ellesga äi Varinu, kiseonrn e (-nastalls,
non ssrsnno äi aleuns korrs polle per-
sons sppsrtsnenti slla Lonkocksrsrione
8virr6rs. 6on80KU6nt6ni6nt6 gu68ts nl-
tiins sonn nutorir-iLts äi prenäsro pos-
86880 , 6 äi Aoäor6 tutti i deni äi gusl-

sivoglis 8p66i66 nstura, loro prov6ni6llti,
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es mag solcher von testamentlicher Ver¬
ordnung, Verlaffenschaftab iiitestnto,
Schenkung unter Lebenden, oder anderer
Erwerböweise herrühren, anzutreten und
in Besitz zu nehmen; gleichwie solches
den Unterthanen Ihrer Majestät selbst
gestattet ist, und unter eben den Bedin¬
gungen, welchen diese im nämlichen Fall
unterworfen sind.

Art. 2.
Den Unterthanen Ihrer Majestät,

der Frau Erzherzogin, Regierenden Her¬
zogin von Parma, Piacenza und Gua-
stalla, wird hinwieder die nämliche Be-
freyung im ganzen Umfang der Schwei¬
zerischen Eidgenossenschaft zu Theil. Sie
sind daselbst keiner Art von Heimfallrecht
unterworfen, sondern, gleich den Schwei¬
zerischen Angehörigen, und mit Vorbehalt
der auch für diese letztern festgesetzten
Bedingnisse, befugt, das auf dem Gebiete
der XXII Schweizerkantone durch testa-
mentliche Verordnung, Verlaffenschaft
ab inteststo, Schenkung unter Lebenden,
oder auf andere Erwerbsweise an sie
gekommene Vermögen anzutreten und in
Besitz zu nehmen.

si per clisposiriono testowentnrin, si per
Succession« ab ,'nteskako, sl per äonarione
trn i vivi , elie per guslungue altrs mo¬
niern ä'sequisto , non nltrimenti olle i
snääiti propru äi 8us Anest», den inteso
elle soMneernnno alle stesse logg! e
eonäirioni s questi iwposte.

^rt. 2.

Viceversn i suclüiti 6i 8un Anestn
I'Xroiänellesss, vuellessn <Ii pgrmn, kin-
oenrs, e 6unstnIIs, goclrsnno äelle stesse
iinmunit» in tutto II territorio clelln 6on-
kellernriono Svirrern. Xon snrnnno guinüi
nssvMettnti s cliritto gunlungue ä'XI-
dingKgio, wn autorirrnti üel pari elle
le persvne sppnrtenenti nlln tlonkeüern-
rione 8virrern, <Ii prenclere xossesso, e
goäere tuttl i beni lli gllslsivogli» speeis
e nnturn, elle possnno loro provevire
per üisposirione testnwentnrin, per sue-
eessivne ab rntestako, per stonnrione trn
i vivi , o per «zunluiuzue nltrn mnviers
ü neguisto, nel territorio üei ventiüue
llnntoni 8virreri; ritennte perü le eon-
äirioni iwposte olle persone sppnrtenenti
nlln (lonlerlersrione 8virrern.
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Art. 3.

Es wird zwischen den Staaten Ihrer
Majestät der Frau Erzherzogin, Regie¬
renden Herzogin von Parma, Piacenza
und Guastalla,  und der gesummten
Schweizerischen Eidgenossenschaft eine
vollkommene Freyzügigkeit beobachtet, und
mithin bey keinem Vermögensausgang
aus den Herzogthümern Parma, Pia-
cenza und Guastalla nach der Schweiz,
oder umgekehrt, aus der Schweiz nach
den Herzogthümern Parma, Piacenza
und Guastalla, es mag solche Exportation
von Erbschaft, Vermächtnis, Verkauf,
Schenkung, mit Erfüllung der vorge¬
schriebenen Bedingnisse statt findender
Auswanderung, oder anderm Ursprung
herrühren, — irgend ein Abzug, Abschoß,
Abfahrtsgeld, Nachsteuer, oder sonst eine
andere Gebühr bezogen werden. Den¬
jenigen Gebühren aber, welche nach jetzigen
oder künftigen Gesetzen des" einen oder
des andern der beyden, kontrahierenden
Staaten, auch von seinem eigenen An¬
gehörigen bey Erbschaften, Schenkungen,
oder andern Handänderungen, auch außer
dem Fall der Exportation bezahlt werden
müssen, soll durch gegenwärtige Ueber-
einkunft kein Abbruch geschehen.

^rt. 3.

^vrtc luvgo rseiprocamente kra gli
8tati cli 8ua !lla68tä I'̂ rciclucds88a, vu-
odesss üi Parma, piacenra, o 6uastaIIa,
e tutta la llonleclerarione 8virrera un
liboro trasporto clelle sostanre, oosi cde
per niuna esportarione äai vucati cli
Parma, piacenra, e kuastalla nella 8vir-
rera, e cosi pure vieoversa «lalla 8virrera
nei vucati 6i Parma, piacenra, e 6ua-
stslla , aaranno esstte le ^raverre cosi
clette: ^ bscdoss, ^ b/a/trkSAetck,
iVae/tsteuer, o veruna âltra ta8sa sotto
qualunque titolo, e qualunque sia il moclo
con cni adbia iuogo l'eaportsrione, sulle
soatanre provenienti ä'ereclitb, cla cliapo-
airione t68tamentaria, cla venäits, äona-
rione, ne per emigrarione esô uita evlle
conclirioni prescrittekerma perü 8tante
l'esariouc cli quelle tS88ö pre8critte (lalle
le^gi vizenti , o alle äa uno o clall' altro
äei äue 8tati eontraenti si pote88ero
8tabilire, olle clsi 8ucl<1iti üevonai pagare
per le ereäitä, üonarioni, ocl altro can-
^iswento cli proprietä, anöde non eapor-
tabile.
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Art. 4.

Diese Freizügigkeit erstreckt sich nicht
nur auf alle Gebühren der im vorstehen¬
den Artikel näher bezeichneten Art, welche
in die Staatskassen fließen würden, son¬
dern auch auf alle diejenigen ähnlichen
Bezüge, welche allfällig von Städten,
Kommunen, Korporationen, Stiftern,
Klöstern, Patrimonialgerichten, oder
Privatberechtigten, bisdahin erhoben wor¬
den seyn könnten.

Art. 5.

Die sämmtlichen abstehenden Bestim¬
mungen werden vom Tage der Aus¬
wechslung der Ratifikatvrien an gerechnet,
welche so beförderlich als möglich statt
finden soll, in die Kraft eines förmlichen
StaatsvertragS erwachsen, und rechtlich
zu wirken anfangen(*) ; wobey jedoch die
bestimmte Meynung obwaltet, daß alle
am Tage der Auswechslung etwa bereits
anhängige oder noch unerledigte Fälle,
gegenseitig nach den Bestimmungen dieses

(*) Diese Auswechslung ist in Mayland am
25. Februar 1822 wirklich vollzogen worden.
II.

4rt.

tzuesto libero trasporto si estenckers
non solsmente a tutts le imposte cke
uells manisra suckeseritts nell' srticolo
preeeckente, ersuo versste voll' erario
ckello 8tsto , ws snede a tutti i reckckiti
alle eventusliuente .kurono risevssi Lvv
sl presente äs 6ittä, Lomunits, 6orpo-
rarioui, (lspitvli, lilonssteri, Oiurisckirioiii
patrimouisli, o cks sltri privat! alle ae
avessero svuto il ckiritto.

4rt. 8.

"Pütts Is summentovsts eouvenirioui
svrsnno irrevoesdilmente Is korrs ck'uu
trsttsto pudblico, eck svrauao il loro
pieuo eck intero elletto cksl gioruo in cui
ssrä eseguito il eambio cksUs rsliüelle,
eke svrä luogv il piü presto possibile(*).
M oowune eonseutimento perö si ritiene,
elle tutti i cssi seackuti il Ziorno ckel
osmdio ckelle rstiliclls , ock anello xriws,
e elle anoora kossero iuckeeisi, ssrsnno
Ziuckiesti e terwivsti reoiprocameute,

li vawbio äells ratMcks ku esegiUto io
Wlano U SS koddrajo 18SS

8



Vertrags beurtheilt und erledigt werden
sollen.

Zu Bekräftigung dessen, haben die
beyderseitigen Bevollmächtigten sich hier
eigenhändig unterzeichnet, und das Siegel
ihrer Wappen beygedrückt.

Zürich , den 11. Christmonat 1821.

(I,. 8.) Hans von Reinhard,
Bürgermeister von Zürich. '

seeonsto ls oonvenrioni stsbilite in guesto
trsttnto.

In teste sti eke i rizpettivi klsnipo-
tsnrisrz si sono sottosoritti , 6 vi dsnno
sppvsto il LiKillo stelle loro ^ rmi.

karwa, U 28  vtosmbre 1621.

(I«. 8.) Il l'enente Ugrescinllo
60 ^ - vi NLiriMO.

Ratifikatorien. (RatikoaLioiii.)

iVor Maria Laiyia t>rr'ncrpe«sa Imperrats^ rcistac/esssa st'̂ tusirra per ia yrarta
str üio Duc/tessa strt ârma, l"racenra, e Laastatka ecc. ecc. ece.

^venstc» vestuto, est esswinnto il l 'rnttnto portnnte I'^ bolirione stel stiritto
st'^ldinsMo , korensitn , o ketorsione , trs i IVostri vominj , e quelli stelln Lon-
kesternrione Svirrers , il gusle I 'rnttsto ö stel tenore sezuente:

(11 Lrattato s U sopra riportsto .)

^dbismo tnnto per I>oi, elrs psi îostri 8neeessori neeetsto , npprovsto , rntili-
csto , e oonkerwnto il snrriterito I 'rattnto , e per le presenti lo neoetismo, sppro-
vinmo, rstiüelrinwa e eonterminino, promettsnsto , alle snrn stnl ennto lVostro
inviolndilwente wsntenuto , est osservsto. In teste sti ode sbdismo Lrwsto il pre-
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sente Iki-sttsto üi IVostrs propria Asno , munito äel msxgjor 8i îIIo 6eile IVosti-e
^rmi, e eontrsssê nato 6sl IVostro tlsvsliora ä'Ooore lenente AsresoisIIo Lonte äi
lVeipperZ, Incsriesto cislle kelsriioni Lstere 6ei diostri vuesti.

vsto üells l>'ost,'» Durste kesiäour» äi ksrms questo Aiorvo clocliei üsl wese
<li Oennszo äell' snno wille ottuoevto venticlue.

(I.. 8.) ciodt-rx vl MlkkLKO.
?er espresso e supremo vräine cli 8us Äsest» :

8x«o«r VVekLI>LII>.

Uebersetzung der vorstehenden Ratifikationsakte.
Wir Maria Louisa, Kaiserliche Prinzessin, Erzherzogin von Oesterreich, von

Gottes Gnaden Regierende Herzogin von Parma,
Piacenza und Guaftalla rc. rc. rc.

Nach Einsicht und Prüfung des die Aufhebung der Heimfalls- und Abzugs¬
rechte, zwischen Unsern Staaten und denen der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
betreffenden Vertrags, dessen Inhalt wörtlich also lautet:

(Hier folgt der vorstehende Frehziigigkeitsvertrag.)
Haben sowohl für Uns als Unsere Nachfolger den vorerwähnten Vertrag ange¬

nommen, gut geheißen, ratifiziert und bestätigt, und nehmen andurch denselben an,
heißen ihn gut, ratifizieren und bestätigen ihn; mit dem Versprechen, daß er Unser¬
seits unverletzlich gehandhabt und beobachtet werden soll. Zu dessen Beglaubigung
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haben Wir den gegenwärtigen Traktat mit Unserer eigenhändigen Unterschrift be¬
kräftigt, mit Unserm größern Wappeninsiegel versehen, und ihn von Unserm Ehren-
kavalier, Feldmarschalllieutenant Grafen von Neipperg, beauftragt mit den aus¬
wärtigen Angelegenheiten Unserer Herzogthümer, kontrasignieren lassen.

Gegeben in Unserer Herzoglichen Residenz Parma, heute den zwölften Tag
Zenners im 3ahr eintausend achthundert zwey und zwanzig.

Maria Louis a.

(1̂ . 8.) Graf von Neipperg.
Auf ausdrücklichen und Allerhöchsten Befehl Ihrer Majestät:

Baron Werklein.

L.

Wir Bürgermeister und Staatsräthe
des Eidgenössischen Vororts Zürich,  im Namen der XXII verbündeten

Stände der Schweizerischen Eidgenossenschaft, beurkunden hiemit:

Daß, nachdem zwischen den Ständen der Schweizerischen Eidgenossenschaft auf
der einen, und Zhro Majestät der Frau Erzherzogin, Regierenden Herzogin von
Parma, Piacenza und Guastalla rc. rc. rc. auf der andern Seite, wegen gegensei¬
tiger Aufhebung der Heimfalls- und Abzugsrechte Unterhandlungen angebahnt, und
ein wirklicher Staatsvertrag in Zürich unterm 11. Dezember, in Parma aber
unterm 28. Dezember 1821, unterzeichnet worden, —

Wir diesen Vertrag, welcher von Wort zu Wort also lautet:
(Hier folgt der vorstehende Vertrag.)

Als von den XXII Ständen der Schweizerischen Eidgenossenschaft in allen seinen
Theilen ratifiziert erklären; und demzufolge, im Namen der gesammten Eidgenossen-
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schaft, feyerlich versprechen , daß dieser Staatsvertrag zu allen Zeiten gewissenhaft
erfüllt , und aufrecht erhalten werden solle.

Dessen zu immerwährender Urkunde , ist gegenwärtiges Ratifikationsinstrument
von Unserm Presidenten , so wie von dem Kanzler der Eidgenossenschaft , eigen¬
händig unterzeichnet , und mit dem Eidgenössischen Staatssiegel bekräftigt worden;
Zürich , den 8. Zenner im Zahr eintausend achthundert und zwey und zwanzig . (1822.)

Der Amtsbürgermeister

des Eidgenössischen Vororts Zürich,

President der Schweizerischen Tagsatzung:

Hans von Reinhard.
(Î >8.)

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:
M o u s s o n.

XXXIV . Freizügigkeit mit Baden.
Nachträgliche gegenseitige Erklärungen, betreffend den dermaligen Standpunkt

des daherigen Vertrags vom 6. Februar 1804.
(Vcrgl . Osfiz . Sammt . t . S . 383 — 389 .)

Note . Da der unterm 6 . Februar 1804 zwischen Baden und der Eidgenossenschaft abge¬
schlossene Freyziigigkeitsvertrag , zufolge ausdrücklicher Bestimmung des ersten Artikels , die dama¬
ligen und künftigen LandeStheile beyder Kontrahenten umfaßt , und über dieß an den
Eidgenössischen Tagsatzungen von 1820  und 1821 die Löbl . Stande Bern und Basel für ihre
neuerworbenen Landestheile , so wie Wallis , Neuenburg und Genf  für ihren ganzen Ge¬
bietsumfang , den förmlichen Beytritt erklärt haben , — so sind dießfalls von dem Eidgenössischen
Vorort unterm 25 . November 1820 und 29 . August 1821 nachträgliche Urkunden gegen die Groß-
herzogliche Regierung ausgestellt , und von Seite Sr . Königl . Hoheit des Herrn Großherzog«
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unterm 1v. Februar und 20. November 1821 eigenhändig unterfertigte AkzeptationSerklärungen
gegeben worden. Demnach bestehet nun der besagte FrcyzügigkeitSvertragauf der einen Seite
für das gesammte Großherzogthum Baden  und auf der andern für alle xxil Kan¬
tone der Eidgenossenschaft  in verbindlicher Kraft.

XXXV. Gegenseitiges Konkursrecht zwischen dem Groß¬
herzogthum Baden und der Eidgenossenschaft.

Nachträgliche Erklärungen, betreffend das daherige Verkommniß
vom7. und9. July 1808.

(Dergl. Offiz. Samml. I S . 390—393.)
Note.  Gleichmäßige Beurkundung von Seite des Eidgenössischen Vororts und Akzepta-

tionSerklärung Sr . Königl. Hoheit des GroßherzogS, hat unter den oberwähnten DatiS, auch
in Bezug auf den an den Tagsatzungen von 1820 und 1821  erfolgten Beytritt der Löbl. Stände
Wallis , Neuenburg und Genf  zu dem mit Baden bestehenden Konkursrecht, — statt ge¬
funden. Die verbindliche Kraft des daherigen VerkommnisseS erstreckt sich nun einerseits auf
den gesammten Länderbestand des GroßherzogthumS Baden  und anderseits auf
XX Eidgenössische Kantone, mit Ausnahme von Schwyz und GlaruS.

XXXVI. Gegenseitige Auslieferung der Verbrecher zwischen
dem Großherzogthum Baden und der Eidgenossenschaft.

Nachträgliche Erklärungen über den daherigen Vertrag vom
30. Augstmonath 1808. ,

(Vergl. Offiz. Samml. 1. S . 394- 400.)
Note.  Der von den Lobt Ständen Wallis und Neuen bürg  an der Tagsatzung von

1820 ausgesprochene Beytritt zu dem bestehenden Vertrag zwischen Sr . Königl. Hoheit dem
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Großherzog von Baden , und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, wegen gegenseitiger Auslie¬
ferung der Verbrecher , — ist von dem Vorort unterm 25. November 1820 gegen Baden beur¬
kundet, und von des Großherzogs Königl . Hoheit unterm 10. Februar 1821 förmlich angenommen
worden . Demzufolge dehnt sich die verbindliche Kraft dieses Vertrags auf die sämmtlichen
Staaten des Großherzogthums,  so wie hinwieder auf alle Schweizerischen Kan¬
tone , mit einziger Ausnahme von Genf,  aus.

xxxvn . Förmlichkeiten bey Heimchen aus den Groß¬
herzoglich Badischen in die Eidgenössischen Lande

und umgekehrt.
Nachträgliche Erklärungen über den daherigen Vertrag

vom 2Z . August 1808.

(Vergl . Offiz . Sammt . i . S . 401 — 406 .)

Note.  Nach erfolgtem Beytritt der Löbl. Stände Ury , .Zug , Freyburg, St.  Gal¬
len , Tessin , Waabt und Genf,  und bießfalls gewechselten Eidgenössischen Beurkundungen
vom 25. November , 1820 und 29. Augstmonaths 1821 , und Großherzoglichen Akzeptationöerklä-
rungen vom 10. Februar und 2o. November 1821, — sind in dem Vertrag , betreffend die Förm¬
lichkeiten bey wechselseitigenHeirathen aus dem einen Land in das andere, eines Theils die sämmt¬
lichen Großherzoglich Bübischen Lande  begriffen ; und andern Theils die Eidgenös¬
sischen Kantone : Zürich , Bern , Luzern , Ury , Unterwaldcn , GlaruS,  Zug,
Freyburg , Solothurn , Basel , Schaffhausen , Appenzell , St . Gallen , Aar¬
gau , Thurgau , Tessin , Waadt und Genf;  denen sich nun (zufolge Erklärung vom
6 . Augstmonath 1822) auch noch Graubünden  angeschlossen hat . Es bleiben also diesem
Vertrag nur die Lö'bl . Stände Schwyz , Wallis und Neuenburg  fremd.
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XXXVIII . Eicin ^ VII VRXIVL v XI.I.IXX6L,
co/rc/-/ e/r̂ e /<r ^>a-rcs et /« t7v»/e <ie>a '̂orr«8ttr'sse /« 27 Ss/ ^ernK/'e

1803 , r̂/r, e» §r/r/e </e /« ^ «/-osr'̂ OK/ Kr?e -8 . D . /s Mr-

»is^ s I /̂e-rr'z»o ê»^«r>e «̂6 ^>K»cs e-r Kr/r'§ss /e 16 Oc v̂ö ŝ 1820,

ek </e /a «/ec/a ^«<r>-/r «/«»»es ^ar' /s Hr>eo ôr>e «tt -rv-n

«ke» dkei« Kttrsse ke 3 1821 , so»k «r«r'/rke»rr/L--»'«vr-

sor>eme »^ ( ntmvö §?K?rk / 'ea7/-r>«kr«/r «fr/ M «

Äe i« co-rc/r/src--r Ä'tt/re -rorrvêe co-rve-r̂ 'o» err̂ e /es Äetta?

s) ^rtlele XIII.

Osos les stksires litizieuses personelles ou de eonuneree , qui ne pourrovt ss
terminer L I'smisble , ou ssns In voie des tribunsux , le doinsndeur sers odlixd
de poursuivre son sction direeteinent devsnt les juxes nsturels du dekendeur , s
rnoins <;ue les psrties ne so^ent präsentes dans le lieu meme , oü le eontrst s ätä
stipul^ , ou qu'ellss ne fussent convenues des juxes par devsnt lesquels elles se
sersient enxszees L diseuter leurs ditlieultös.

Oans les sskslres litizieuses s^snt pour odjet des propriätös foneiöres, I setion
sern suivie pur devsnt le tridunsl ou ins^i t̂rst du lieu , oü In dits propriet^
est situöe.

liks eonteststions <̂ui pourrsient s'älever entre les döritiers d un krsnysis
mort en 8uisse , s rsison de ss suecession, seront portees devsnt le ju^e du
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dowieile que le krsnysis svsit en rrsoee . II en sers use äs mömo L I'egsrd des
eonteststions qui pourrsient s'älever entre les deritiers dun 8uisse wart en krsnes.

d) Xrtiele XIV.

II ne sers sxi^e cles krsnysis qui sursient L poursnivre uns setion en 8nisse,
et des 8uisses qui sursient une setion s poursulvre en l'rsoee , sueuns droits,
esutivn ou dvpüt, suxquels ne rersisnt pss seunüs les nstiousux eux-inemes, vvn-
korŵ ineut sux Isis 6s edsqne eadroit.

o) Xrtiele  XV.

des jugemens d^Lnitiks en wstiöre civile , s^snt koree de cdose juzäs , rendus
per les tridunaux frsnysis seront exäeutoires en 8uisse, et reeiproquewent , apres
qn'ils suront std le^slises psr les Lnvô es respeetiks, ou L leur deksut psr les
sutoritös cvinpetentes de edsĉ ue psz ŝ.

d) ^rtiele XVI.
Ln css de ksllite vu de dsnqueroute de Is psrt de krsnysis possedsnt des

diens en Kranes , s'il ^ s des orösneiers snisses et des eresneiers Lrsnysis, les
erösneiers snisses qui se sersient eonlormös sux lois lrsn ^sises pour In süretd de
leur d^potdöque , seront ps^ s sur les dits diens , eoinws les erösneiers d^po-
tdöesires frsnqsis , suivsnt I'ordre de leur d^potdöqne ; et röeiproquement , si des
8uisses possödsnt des diens dsns ls 6onl^dörstion llolvetitpie , se trouvsient svoir
des eresneiers krsn?sis et des erösneiers snisses, les eresneiers krsnysis ^ui se
sersient eonlormös snx lois snisses pour In sürete de leur d^potdö^ne en 8nisse,
seront eollociuös ssns distinotioo svev les eresneiers snisses, suivsnt I'ordre de
leur d^potdöque.

II. 9
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tzusnt sux simples cresneiers , ils seront sussi trsites ^zslement , 8SN8 eonsi-
clerer suquel 6es äeux ktsts ils sppsrtiennent , msis toujours conkorwement sux
lois 6e elisĉue ps/s.

e) Xrtiele XVll.

vsns toutes les proeeclures oriminelles pour clölits zrsves , äont l'instruotion
86 kers soit äevsnt Ie8 tridunsux krsnysis , soit äevsntceux äe8uisse , Ie8 tewoins
suisses qui seront oites ä compsrsltre on personne en k'rsnee 6t 168 temoins
Lrilnysis qui 8eront eites s compsrsltre en personne en 8uisse, seront tenus cle 86
trsnsporter pres le tridunsl qui les surs sppellös , sous les peines äeterminees psr
les lois re8p6ctiv68 cles 6eux nstions . l.es cleux ^ouvernemens soeoräeroot clsns
66 6S8 sux temoins les pssse-ports ll^eesssires , et ils 86 eonoerteront pour Lxer
l'inäemnite et l'svsuee preslsble qui seront 6ues ü rsison cle ls 6istsnee et clu
s^ our ; msis si le temoin se trouvait eompliee , il sers renvo^e psr cievsnt son
juge naturel , sux krsis <lu Oouvernement , qui l'surgit sppellö.

f) Xrtiele XVlll.

8i les incliviäus qui sersient ä^elsres juriäiquement coupsdles 6e erimes
ä'etst , ssssssinsts , empoisonnemens, ineenclies, kaux sur cles sotes publics , ksdri-
cstion äe ssusse monnsie , vols svee violenee ou ellrsetion , ou qui sersient pour-
suivis romme tels , en vertu cles msnclsts clöeernes psr I'sutorite lezsle , se re5u-
zisient «l'un ps^s 6sns I'sutre , leur extrsclitiov sers scoorclöe ü ls premiöre re- .
«zuisition. I-es elioses volles clsns l'un lies cleux psz's et cläposöes 6sns i'sutre
seront liclelement restitu ^es , et edsque Ltst supporters jusqu'sux frontiöres 6e
son territoire les krsis ä'extrsrlition et cle trsnsport.

vsns le ess cle cielits moins ßrsves , msis qui peuvent empörter peine sMietive,
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ekseun äos cloux Ltsts s'enßsß̂ » imlöp6Nllemm6nt clss rostitutioiis s opörer , s
punir lui-m^mo 16 cloliugusnt: 6t Is 86Ut6N66 86rs oommuniguöo s I» l.6gation
kranke en Suisse, 8i o'68t un cito^en trsnygis , el respeotivemeiu su <A»si-g6
c1'sirsiro8 äo Is 8ui886ä ksri8 , ou ä 8on üölsut su vireotoire kestörsl , si Is puni-
tion p68sit 8ur uu oito^en 8M886.

t
^ '

Uebersetzung derjenigen Artikel des zwischen Frankreich und der Eidgenos¬
senschaft am 27. September 1803 abgeschlossenen Allianztraktats, welche,
zufolge einem unterm 16. Oktober 1820 von Sr. Exz. dem Bevoll¬
mächtigten Minister der Krone Frankreich in der Schweiz, gemachten
Antrag, und der unterm3. Merz 1821 von dem Eidgenössischen Vorort
hierauf ausgestellten Erklärung, unerachtet der Erlöschung des obge-
dachten Traktats, provisorisch und bis aus den Zeitpunkt einer neuen
Uebereinkunst zwischen den beyden Staaten, gehandhabt werden sollen.

g) Artikel xm.

Zn persönlichen oder Handelsstreitigkeiten, welche sich nicht gütlich und ohne
richterliche Dazwischenkunft beenden lassen, wird der Kläger verbunden seyn, seine
Sache unmittelbar vor dem natürlichen Richter des Beklagten zu betreiben, wofern
nicht die Partheyen im Ort selbst, wo der Vertrag geschloffen wurde, gegenwärtig,
oder sie nicht in Ansehung des Richters übereingekommen sind, vor welchem ihre
Anstünde zu schlichten sie sich verbindlich gemacht hätten.

Betrifft aber die Streitsache ein liegendes Gut, so soll dieselbe vor dem Richter
oder der Obrigkeit desjenigen Orts verfolgt werden, wo jenes Eigenthum gelegen ist.
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Die Streitigkeiten, welche sich zwischen den Erben eines in der Schweiz ver¬

storbenen Französischen Bürgers, in Betreff seiner Verlaffenschast erheben könnten,
werden vor den Richter des Wohnortes gebracht, den der Französische Bürger
in Frankreich hatte. Eben so soll es in Ansehung der Streitigkeiten gehalten
werden, welche sich zwischen den Erben eines in Frankreich verstorbenen Schweizers
erheben könnten.

d) Artikel XIV.

Es soll von keinem Französischen Bürger, der einen Rechtshandel in der
Schweiz, und hinwieder von keinem Schweizer, der einen Rechtshandel in Frankreich
zu betreiben hätte, irgend eine Pflicht, Bürgschaft oder Hinterlage gefordert werden,
welche die Landeögesehe den Znländern nicht ebenfalls auflegen.

«) Artikel XV.  -

Die Endurtheile in Zivilsachen, welche in Rechtskraft erwachsen und durch
die Französischen Gerichtsstellen ausgefällt sind, sollen in der Schweiz als gültig
vollzogen werden, und umgekehrt, nachdem solche vorher mit der Unterschrift des
betreffenden Gesandten, oder, in seiner Ermanglung, mit derjenigen der dazu be¬
fugten Behörde jeden Landes bekräftigt worden sind.

st) Artikel  XVl.

Bey Fallimenten oder Banquerouten von Französischen Bürgern, welche Güter
in Frankreich besitzen, sollen, wenn Schweizerische und Französische Gläubiger
vorhanden sind, und die Schweizerischen Gläubiger zum Behuf der Sicherung
ihrer Hypothek die Vorschriften der Französischen Gesetze befolgt haben, — dieselben
aus den besagten Gütern bezahlt werden, gleichwie die Französischen Hypothekar¬
gläubiger, nach der Ordnung ihrer Hypotheken; und hinwieder, wenn Schweizer,
welche Güter in der Eidgenossenschaft besitzen, Französische und Schweizerische
Gläubiger haben, — sollen die Französischen Gläubiger, welche für die Sicherung
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ihrer in der Schweiz befindlichen Hypothek , die Vorschriften der Schweizerischen
Gesetze befolgt haben , ohne Unterschied , nach der Ordnung ihrer Hypothek , den
Schweizergläubigern gleich gehalten werden.

Was die einfachen Gläubiger betrifft , so sollen solche ebenfalls ohne Rücksicht,
welchem von beyden Staaten sie angehören , auf dem nämlichen Fuß behandelt
werden ; immer aber nach den Gesetzen eines jeden Landes.

e) Artikel  X VII.

Zn allen peinlichen Prozeduren wegen schweren Vergehen , welche entweder
von den Französischen oder von den Schweizerischen Gerichtsstellen untersucht
werden , sollen die . Schweizerischen Zeugen , welche persönlich in Frankreich , und
die Französischen Zeugen , welche persönlich in der Schweiz zu erscheinen vorgeladen
werden , — gehalten seyn, sich vor derjenigen Gerichtsbehörde , welche sie vorgeladen
hat , zu stellen ; und zwar bey den durch die betreffenden Gesetze der beyden Natio¬
nen bestimmten Strafen . Die beyden Regierungen werden in diesem Fall den
Zeugen die nöthigen Reisepässe ertheilen , und auch durch gegenseitiges Einver-
ftändniß die Entschädigungen und Vorschüsse festsetzen, die nach Verhältniß der
Entfernung und des Aufenthalts zu geben seyn werden . Sollte aber der Zeuge
als Mitschuldiger zum Vorschein kommen , so soll derselbe , auf Kosten derjenigen
Regierung , die ihn gerufen hat , seinem natürlichen Richter überwiesen und zurück¬
gesandt werden.

s> Artikel XVIII.

Wenn Personen , welche gerichtlich eines Staatsverbrechens , Mords , Ver¬
giftung , Mordbrennerey , Verfälschung öffentlicher Schriften , Falschmünzens , Dieb¬
stals mit Gewalt oder Einbruch , schuldig erklärt worden , oder die, als solche, zufolge
der von der gesetzlichen Obrigkeit ausgefertigten Verhaftsbefehle verfolgt würden,
sich aus dem einen auf das andere Gebiet flüchten sollten , — so wird ihre Aus¬
lieferung auf die erste Aufforderung bewilligt werden . Die in dem einen Lande
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gestohlenen und in dem andern vorfindlichen Sache », werden getreulich zurückgestellt

werden ; und jeder Staat wird bis zu den Gränzen seines Gebiets die Kosten der

Auslieferung und der Fracht tragen.

Bey weniger schweren Vergehen , die jedoch Leibesstrafe nach sich ziehen können,

verpflichtet sich jeder Staat , mit Vorbehalt der zu leistenden Wiedererstattungen,

selbst den Verbrecher zu bestrafen ; und das Urtheil soll , wenn es einen Französi¬

schen Bürger beschlägt , der Französischen Gesandtschaft in der Schweiz , und um¬

gekehrt , wenn die Straft auf einen Schweizerbürger fällt , dem Schweizerischen

Geschäftsträger in Paris , oder — in Ermanglung eines solchen — dem Eid¬

genössischen Vorort mitgetheilt werden.
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